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Teil I Begründung 
 

1. Örtliche Verhältnisse 
 
1.1. Lage des Plangebietes 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes III-4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan liegt im 

Wegberger Ortsteil Arsbeck. Das Plangebiet liegt ca. 6 km westlich des Stadtzentrums von Wegberg. Westlich, in ca. 

3 km Entfernung des Plangebietes, liegt die deutsch-niederländische Grenze. Das Plangebiet umfasst in der Gemarkung 

Arsbeck, Flur 17 und 18 die Flurstücke 9, 10, 12, 13, 14, 32, 33, 34, 44, 62, 76, 77, 124, 152, 239 und 246. Das Plange-

biet ist in Summe ca. 40.500 m² groß, was ca. 4 ha entspricht. 

 

Hinsichtlich der Topografie fällt das Gelände im Plangebiet von ca. 81,30 m ü. NHN auf ca. 78,11 m ü. NHN ab. Von West 

nach Ost ist das Plangebiet insgesamt nur sehr gering bewegt. Das Plangebiet weißt hier Bestandhöhen zwischen ca. 

80,04 m ü. NHN bzw. ca. 80,78 m ü. NHN auf. 

 

Das Plangebiet ist gekennzeichnet durch große, intensiv genutzte Ackerfluren, die sich durch einen geringen Struktur-

reichtum auszeichnen und somit als Lebensraum für den Großteil der heimischen Tier- und Pflanzenarten eine geringe 

Bedeutung besitzen. Die südlich gelegene Parzelle 14 ist derzeit mit Fichten bestanden. Gebäudebestand liegt im Plan-

gebiet nicht vor. 

 

1.2. Umgebung 

Im Norden wird der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes durch vorhandene Wohnbebauung abge-

grenzt. Das Plangebiet verfügt hier über eine Anbindung an die „Wehrstraße“. Nordöstlich des Plangebietes liegt die 

Freiwillige Feuerwehr Arsbeck. Östlich des Plangebietes liegt Wohnbebauung. Diese Wohnbebauung wurde über den 

Bebauungsplan III-4B, Arsbeck - Auf dem Kamp, 2. Teilbebauungsplan planungsrechtlich gesichert. Die Neubebauung 

des Bebauungsplanes III-4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan kann hier an die bestehenden Straßen 

„Hufschmiedstraße“ und „Auf dem Kamp“ angebunden werden. 

 

Auch südlich des Geltungsbereiches wird das Plangebiet durch bestehende Wohnbebauung abgegrenzt, südöstlich teil-

weise in Kombination mit gewerblichen Nutzungen. Auch westlich des Plangebietes erfolgt die Abgrenzung durch beste-

hende Wohnbebauung sowie durch einen Gewerbebetrieb.  

 

Das Plangebiet ist insgesamt von Wohnbebauung umgeben. Teilweise sind in der Umgebung auch gewerbliche Nutzun-

gen vorzufinden. Durch die Nutzungen in der direkten Umgebung stellt sich für das Plangebiet eine Insellage dar. Mit der 

Entwicklung des Plangebietes soll die Fläche der Wohnbebauung zugeführt werden.  

 

1.3. Erschließung 

Das Plangebiet verfügt über eine gute Anbindung an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz. Die verkehrliche Anbin-

dung des Plangebietes erfolgt im Norden über die „Wehrstraße“. Der östliche Teil und Teile des südlichen Bereiches des 

Plangebietes werden über die Straßen „Besenbinderstraße“, „Auf dem Kamp“ und „Hufschmiedstraße“ an das örtliche 

Straßennetz angebunden. Über die „Heiderstraße“ und „Merbecker Straße (L 367)“ bzw. „Roermonder Bahn (K 23)“ be-

steht eine Anbindung an die Ortsumgehung B 221n und damit an das überörtliche Straßennetz.  

 

Der westliche Teil des Plangebietes wird separiert über die „Bücher Straße“ an das örtliche Straßennetz angebunden. 

Über die „Bücher Straße“ besteht über die „Heuchterstraße“ und „Helpensteinstraße“ bzw. über die „Endstraße (L 367)“ 
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eine Anbindung an die Ortsumgehung Bundesstraße 221n und damit an das überörtliche Straßennetz. Über die Bundes-

straße 221 wird der Autobahnanschluss Niederkrüchten (BAB 52) und ein Autobahnanschluss zur B 56n erreicht. 

 

Die Schienenpersonennahverkehr (SPNV)-Erschließung erfolgt über die Regionalbahnhaltestelle Arsbeck, welche in ca. 

800 m Entfernung vom Plangebiet liegt. Das Plangebiet wird durch die Haltestellen „Arsbeck Heiderstraße“ und „Arsbeck 

Kirche“ der Buslinie 413 an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angebunden. Die Haltestellen liegen in 250 m 

bzw. 400 m Entfernung vom Plangebiet. 

 
2. Anlass, Erfordernis und Ziele der Planaufstellung 
 
2.1. Anlass der Planung 

Die Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg (SEWG) beabsichtigt im Ortsteil Ars-

beck, den im Rahmen des Baugebietes „Auf dem Kamp“ geplanten 3. Bauabschnitt zu realisieren. Dieser Bauabschnitt 

beinhaltet ein Wohngebiet mit einer Gesamtfläche von ca. 4 ha. Die Planung umfasst ein Wohngebiet mit Erschließungs-

straßen sowie öffentliche und private Grünflächen. Die geplanten Nutzungen sollen über die Aufstellung des Bebauungs-

planes III-4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan planungsrechtlich gesichert werden. Der Flächennut-

zungsplan der Stadt Wegberg stellt das Plangebiet als „Wohnbaufläche“ dar. Der Bebauungsplan lässt sich daher voll-

ständig aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes des Stadt Wegberg entwickeln. 

 

Das Vorhaben basiert in seinen wesentlichen städtebaulichen Zügen auf dem Rahmenplan Arsbeck Nord. Dieser sieht 

die wohnbauliche Entwicklung des von der „Heuchterstraße“ bzw. „Kampstraße“ im Süden, der „Heiderstraße“ im Osten, 

der „Wehrstraße“ im Norden und der „Bücher Straße“ im Westen umfahrenen Gebietes vor. Die genannten Straßen be-

gleitende, vorhandene Wohn- bzw. Mischgebietsbebauung wird somit zum Innenbereich des Gebietes hin weiterentwi-

ckelt und ergänzt. Dadurch wird eine geordnete städtebauliche Entwicklung im Norden von Arsbeck erreicht, sowie der 

anhaltenden Nachfrage nach Wohneigentum in Arsbeck Rechnung getragen. Aufgrund der mittlerweile fast vollständig 

verkauften Wohnbauflächen im Bereich des ersten und zweiten Teilbebauungsplanes, ist die Schaffung von weiteren 

Angeboten bzw. Reserven erforderlich und gewünscht. Im Plangebiet soll dazu sowohl Einfamilienhausbebauung als 

auch Mehrfamilienhausbebauung zugelassen werden. Die Mehrfamilienhausbebauung soll einen zunehmenden Bedarf in 

Wegberg abdecken. Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes wird eine Nutzungsmischung an Wohnformen realisiert. 

 

Die Bereitstellung von Wohnbauflächen entspricht darüber hinaus den Zielen der Raumordnung, welche die Stärkung des 

in fußläufiger Entfernung liegenden Nahversorgungszentrums sowie der Schul- und Verwaltungsstandorte beinhalten. 

 

2.2. Planungserfordernis 

Die Inanspruchnahme der im Flächennutzungsplan dargestellten „Wohnbaufläche“ ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung 

und Weiterentwicklung des Wegberger Ortsteils Arsbeck. Mit dem Vorhaben soll der Bedarf an Wohnbauflächen in Ars-

beck gedeckt werden. Die Bereitstellung von Wohnbauflächen ist für die Bewahrung und die Weiterentwicklung des Orts-

teils Arsbeck von grundlegender Bedeutung. Der Planbereich grenzt im Norden, Osten und Westen direkt an bestehende 

bzw. vor kurzem realisierte Wohngebiete an. Mit der Ausweisung von Wohnbauflächen können Synergieeffekte zu beste-

henden Wohngebieten geschaffen werden. 

 

2.3. Ziele der Planung  

Die Planung soll der Bereitstellung von Wohnbauflächen zur Stärkung und Weiterentwicklung des Wegberger Ortsteils 

Arsbeck dienen und gleichzeitig die Nachfrage nach Wohnbauflächen decken. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 

III, Arsbeck - Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan sollen die Darstellungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Weg-

berg planungsrechtlich gesichert werden.  
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Mit dem Bebauungsplanverfahren III, Arsbeck - Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan sollen folgende Planungsziele 

erreicht und planungsrechtlich gesichert werden: 

 

 Erschließung von Wohnbauflächen zur Deckung des örtlichen Bedarfes, 

 Sicherung und Weiterentwicklung des Wegberger Ortsteils Arsbeck, 

 Nutzung von Synergieeffekten durch bestehende Infrastruktur (bspw. Straßen, Nahversorgung), 

 Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, 

 Entwicklung von Innenbereichsflächen und Schutz von Außenbereichsflächen, 

 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden, 

 Regelung der Kompensationserfordernisse für den geplanten Eingriff. 

 

Darüber hinaus ist es Ziel der Stadtplanung, einen in zentraler Lage von Arsbeck gelegenen, durchgrünten Wohnstandort 

sowohl für Familien als auch für ältere Generationen zu schaffen, der kurze Wege zur Nahversorgung und zum ÖPNV 

bietet und gleichzeitig ein ruhiges Wohnen ermöglicht. 

 

3. Gegenwärtiges Planungsrecht 
 
3.1. Landesentwicklungsplan 

Im derzeit gültigen Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) ist die Stadt Wegberg als Mittelzentrum 

ausgewiesen. Das Plangebiet wird im Landesentwicklungsplan als „Siedlungsraum“ mit der Überlagerung „Gebiete für 

den Schutz des Wassers“ dargestellt (s. Abbildung 1, rote Umrandung). 

 

 
Abbildung 1: Auszug Landesentwicklungsplan NRW 2017 
Quelle: Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des  
Landes Nordrhein-Westfalen 

Im aktuellen Landesentwicklungsplan NRW sind die darin formulierten Ziele und Grundsätze gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3 

Raumordnungsgesetz (ROG) zu beachten bzw. zu berücksichtigen. Nachfolgend aufgeführte Ziele und Grundsätze sind 

in diesem Planungsverfahren und für die städtebauliche Konzeption wesentlich: 
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6.1-1 Ziel flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung 

„Die Siedlungsentwicklung ist flächensparend und bedarfsgerecht an der Bevölkerungsentwicklung, der Entwicklung der 

Wirtschaft, den vorhandenen Infrastrukturen sowie den naturräumlichen und kulturlandschaftlichen Entwicklungspotentia-

len auszurichten. […].“ 

 

6.1-5 Grundsatz Leitbild "nachhaltige europäische Stadt" 

„Die Siedlungsentwicklung soll im Sinne der "nachhaltigen europäischen Stadt" kompakt gestaltet werden und das jewei-

lige Zentrum stärken. Regional- und Bauleitplanung sollen durch eine umweltverträgliche, geschlechtergerechte und sied-

lungsstrukturell optimierte Zuordnung von Wohnen, Versorgung und Arbeiten zur Verbesserung der Lebensqualität und 

zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens beitragen. […].“ 

 

6.1-6 Grundsatz Vorrang der Innenentwicklung 

„Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung haben Vorrang vor der Inanspruchnahme von Flächen im Außenbe-

reich. Die gezielte Erhaltung und Neuschaffung von Freiflächen im Innenbereich aus städtebaulichen Gründen ist hiervon 

unbenommen.“ 

 

6.1-7 Grundsatz energieeffiziente und klimagerechte Siedlungsentwicklung 

„Planungen von neuen Siedlungsflächen und des Umbaus bzw. der Sanierung von Siedlungsgebieten sollen energieeffi-

ziente Bauweisen, den Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung sowie Möglichkeiten der passiven und aktiven Nutzung von 

Solarenergie und anderen erneuerbaren Energien begünstigen. Die räumliche Entwicklung soll die bestehende Verletz-

barkeit des Siedlungsraums gegenüber Klimafolgen - insbesondere Hitze und Starkregen - nicht weiter verschärfen, son-

dern die Widerstandsfähigkeit des Siedlungsraums stärken und dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels 

abzumildern.“ 

 

3.2. Regionalplan 

Im Regionalplan werden die Ziele der Raumordnung und Landesplanung für die Entwicklung des Regierungsbezirks und 

raumbezogene Planungen und Maßnahmen konkretisiert. Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt 

Region Aachen (2003), weist für das Plangebiet „Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB)“ aus (s. Abbildung 2, rote Umran-

dung). In den „ASB“ sollen Wohnungen, Wohnfolgeeinrichtungen, wohnungsnahe Freiflächen, zentralörtliche Einrichtun-

gen und sonstige Dienstleistungen sowie gewerbliche Arbeitsstätten in der Weise zusammengefasst werden, dass sie 

nach Möglichkeit unmittelbar, d.h. ohne größeren Verkehrsaufwand untereinander erreichbar sind. 

 

 
 Abbildung 2: Auszug Regionalplan 2003 

Quelle: Bezirksregierung Köln 
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Darüber hinaus werden Bereiche für den „Grundwasser- und Gewässerschutz“ dargestellt. Diese überlagernde Darstel-

lung konkretisiert sich in dem geplanten Trinkwasserschutzgebiet Zone 3A Arsbeck. Eine rechtskräftige Verordnung be-

steht bisher nicht, gleichwohl werden die Trinkwasservorkommen durch das Wasserwerk Arsbeck genutzt. 

 

3.3. Flächennutzungsplan (FNP) 

Gemäß dem derzeit gültigen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Wegberg aus dem Jahr 2008 soll ein weiterer 

Schwerpunkt zukünftiger Siedlungsentwicklung innerhalb des Siedlungsbereiches Arsbeck liegen. Das bedeutet eine 

weitere Aktivierung und Erschließung innerörtlicher Baugebiete in Fuß- und Radentfernung zu den jeweiligen Ortskernen 

mit der vorhandenen Infrastruktur. Dies schafft im Ergebnis eine Stadt der kurzen Wege mit Verkehrsminderung, wertet 

aber auch Neubaugebiete durch vorhandene Wohnfolgeeinrichtungen deutlich auf. Ein vorgenommener Abgleich mit der 

vorhandenen sozialen Infrastruktur (Kindergärten und Schulen) hat eine grundsätzliche Eignung dieser angestrebten 

Siedlungsentwicklung ergeben. Eine Feinsteuerung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung in Abhängigkeit von der 

Verfügbarkeit der jeweiligen Kapazitäten und der Finanzkraft der Stadt. Die Abschnitte der einzelnen Neubaugebiete sind 

nach Lage und Größe so zu wählen, dass eine Integration der Neubürger/-innen sichergestellt wird. 

 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Wegberg vom 02.07.2008 stellt für den räumlichen Geltungsbereich 

des Plangebietes „Wohnbaufläche (W)“ dar. Des Weiteren stellt der Flächennutzungsplan im südlichen Randbereich des 

Plangebietes die sonstige Darstellung „Suchräume für Ausgleichsmaßnahmen“ dar (s. Abbildung 3, rote Umrandung). Der 

Flächennutzungsplan der Stadt Wegberg stellt darüber hinaus auch die nördlich, westlich und östlich angrenzenden Flä-

chen als „Wohnbaufläche“ dar. Die südlich angrenzenden Flächen werden als „Gemischte Baufläche“ dargestellt. Der 

Bebauungsplan III-4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan wird gemäß § 8 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

aus den Darstellungen des aktuellen Flächennutzungsplanes der Stadt Wegberg entwickelt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Auszug Flächennutzungsplan der Stadt Wegberg 
Quelle: Stadt Wegberg 
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3.4. Landschaftsplan 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplanes III/6 

Schwalmplatte des Kreises Heinsberg vom 01.08.2003 (1. Änderung vom 29.08.2005). Der Landschaftsplan trifft für das 

Plangebiet keine Festsetzungen (s. Abbildung 4, rechte der beiden roten Umrandungen). 

 

 
Abbildung 4: Auszug Landschaftsplan 
Quelle: Kreis Heinsberg 

 
3.5. Bestehendes Planungsrecht 

Für den Bereich zwischen „Wehrstraße“, „Heiderstraße“, „Kampstraße“ und „Bücher Straße“ beschloss der Rat der Stadt 

Wegberg im November 1985 die Aufstellung des Bebauungsplanes III-4 „Arsbeck-Nord" mit einer Größe von ca. 20 ha. 

Der Plan wurde am 11.02.1987 rechtskräftig. Die Realisierung dieses Bebauungsplanes musste jedoch wegen Abwas-

serproblemen, nicht lösbaren Eigentums- und Besitzverhältnissen ausgesetzt werden. Zwischenzeitlich änderten sich 

jedoch die allgemeinen Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, was eine Überarbeitung des Planes erforderlich machte, wo-

bei das allgemeine Planungsziel „Bereitstellung von Wohnbauflächen" unverändert beibehalten wurde. Darüber hinaus 

konnten die planungsrechtlichen und erschließungstechnischen Probleme gelöst werden. 

 

Im Jahr 2003 erstellte die Stadt Wegberg für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes III-4 Arsbeck-Nord zusätzlich 

einen Rahmenplan als Grundlage, zur Aktualisierung der allgemeinen Planungsziele des Bebauungsplanes III 4 Arsbeck-

Nord und dessen Umsetzung in Teilbebauungspläne. Die abschnittsweise Umsetzung des Bebauungsplanes III 4 Ars-

beck-Nord gewährleistet, dass in überschaubaren Zeiträumen, der stetig steigenden Nachfrage nach Wohnbauland im 

Bereich des Wohnsiedlungsbereiches „Arsbeck - Dalheim - Rödgen" entsprochen werden kann. 

 

Der Rat der Stadt Wegberg hat den ersten Teilbebauungsplan mit Satzungsbeschluss vom 09.05.2006 beschlossen. Der 

zweite Teilbebauungsplan wurde vom Rat der Stadt Wegberg mit Satzungsbeschluss vom 11.06.2014 beschlossen. Die 

Bebauungspläne setzen die städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich fort. 

 

Für den 3. Teilbebauungsplan hat der Rat der Stadt Wegberg den Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfah-

ren am 26.02.2019 gefasst und die planerische und städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich eingeleitet. Mit der 

Aufstellung des Bebauungsplanes soll die Realisierung von Wohnbauflächen planungsrechtlich gesichert werden.  
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Ein Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes III, 4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan überlagert 

sich mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes III,4B / 1. Änderung, Arsbeck - Auf dem Kamp, 2. Teilbebauungs-

plan. Die 1. Änderung des Bebauungsplanverfahrens befindet sich gegenwärtig in Aufstellung (s. Abbildung 5, rote gestri-

chelte Linie). 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes III, 4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan überlagert die Fest-

setzungen auf den Parzellen 12 und 246. Auf der Parzelle 12 setzt der benachbarte Bebauungsplan ein Allgemeines 

Wohngebiet (WA), eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4, eine offene Bauweise mit Einfamilienhäusern sowie ein Vollge-

schoss fest. Die Traufhöhe wird auf 4,50 m und die Firsthöhe auf 8,50 m festgesetzt. Die Dachneigung wird zwischen 

30°- 45° begrenzt. Nördlich auf der Parzelle 12 ist zudem eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der 

Zweckbestimmung Rad- und Fußweg festgesetzt. Auch im Süden auf der Parzelle 12 ist eine Verkehrsfläche besonderer 

Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung Rad- und Fußweg festgesetzt sowie eine Ausgleichsfläche für den 1. Teil-

abschnitt des Bebauungsplanes im Bereich Auf dem Kamp in Arsbeck (s. Abbildung 5, rote gestrichelte Linie). 

 

Auf der Parzelle 246 setzt der benachbarte Bebauungsplan ein Allgemeines Wohngebiet (WA), eine GRZ von 0,4, eine 

offene Bauweise mit Einfamilienhäusern sowie Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß (I-II) fest. Die Traufhöhe wird 

auf 4,50 m und die Firsthöhe auf 8,50 m begrenzt. Die Dachneigung wird zwischen 30°- 45° begrenzt. Nördlich auf der 

Parzelle 246 ist eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung Not-, Rettungs- und Ver-

sorgungszufahrt festgesetzt (s. Abbildung 5, rote Umrandung). 

 

  
 Abbildung 5: Auszug 2. Teilbebauungsplan, 1. Änderung 
 Quelle: Stadt Wegberg 

246 

12 
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Mit der Überlagerung werden die ursprünglich verfolgten planungsrechtlichen Ziele, die Sicherung von Wohnbauflächen, 

konkretisiert. Die Anpassung ist aufgrund der Veränderung der Lage der öffentlichen Verkehrsfläche erforderlich. 

 

4. Rahmenplan, Städtebauliches Konzept, Erschließung, Ver- und Entsorgung 
 
4.1. Rahmenplan 

Das der vorliegenden Planung zugrunde liegende Konzept, ist im sogenannten Rahmenplan Arsbeck-Nord festgehalten. 

Dieser wurde 2003 von der Stadt Wegberg erstellt, um die Entwicklung für den gesamten Geltungsbereich des ursprüng-

lichen Bebauungsplans III-4 Arsbeck-Nord beispielhaft zu konkretisieren. Der Rahmenplan sieht eine Mischung aus frei-

stehenden Einfamilien- und Doppelhäusern mit Gartengrundstücken vor. Neben der realisierten Erschließung über die 

„Heiderstraße“ soll das Gebiet bei vollständiger Entwicklung zusätzlich über die „Wehrstraße“ im Norden angebunden 

werden. Eine öffentliche Grünfläche mit Spielplatznutzung wurde im Südwesten des Gebietes dargestellt. Die zusätzliche 

Anbindung über die „Bücher Straße“ dient lediglich der Erschließung des westlich der Grünfläche gelegenen Teilberei-

ches. Die Wegeverbindung soll sowohl den Anschluss an den Ortskern, als auch die innere Vernetzung des neuen 

Wohngebietes stärken (s. Abbildung 6). 

 

 
Abbildung 6: Rahmenplan Arsbeck-Nord 
Quelle: Stadt Wegberg 
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4.2. Städtebauliches Konzept 

Grundsätzliches Ziel ist die Schaffung von Wohnraum im Bereich des 3. Teilbebauungsplanes. Die bereits realisierten 

Teilbebauungspläne setzen im Innenbereich allgemeine Wohngebiete und im Randbereich zur „Heiderstraße“, Mischge-

biete mit unterschiedlichen Maßen der baulichen Nutzung fest. Die Mischgebietsfestlegung resultierte aus dem Ziel der 

Sicherung des Bestands an mischgebietstypischen Nutzungen zum Zeitpunkt der Planerstellung. Der zum größten Teil 

bereits realisierte zweite Teilbebauungsplan setzt allgemeine Wohngebiete mit unterschiedlichen Maßen der baulichen 

Nutzung fest. 

 

Der Geltungsbereich des hier vorliegenden dritten Teilbebauungsplanes setzt, neben den erforderlichen Verkehrsflächen, 

allgemeine Wohngebiete im Sinne der BauNVO fest, um das Planungsziel eines Wohngebietes mit ergänzenden Nut-

zungsarten zu erreichen und dem Ortsbild von Arsbeck, als Teil des ländlichen Raums zu entsprechen. An seiner nördli-

chen, östlichen und westlichen Grenze liegen die bestehenden Wohngebiete. Südlich des Plangebietes liegt ein Mischge-

biet, welches von der „Heiderstraße“ bzw. „Kampstraße“ erschlossen wird und mit seinen rückwärtigen Grundstücksgren-

zen an den vorliegenden Geltungsbereich des 3. Teilbebauungsplanes stößt. 

 

Der 3. Teilbebauungsplan soll über die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) planungsrechtlich gesichert 

werden. Die angestrebten Ziele einer Angebotsplanung sowohl für junge Familien als auch für ältere Generationen kön-

nen durch diese Art der baulichen Nutzung im Vergleich zum Reinen Wohngebiet (WR) einfacher umgesetzt werden. Die 

Zulässigkeit von der Versorgung des Gebietes dienenden Einrichtungen sowie von Anlagen, insbesondere für soziale und 

gesundheitliche Zwecke, bedarf keiner Ausnahmeregelungen und kann so die geplante Wohnnutzung ergänzen und lässt 

eine flexible Entwicklung im Plangebiet zu. 

 

Das städtebauliche Konzept sieht eine Wohnbebauung vor. Die Wohnnutzung soll vorwiegend durch Einfamilienhäuser 

realisiert werden. Die Planung soll mit unterschiedlichen Grundstücksgrößen von ca. 350 bis 820 m² als Angebot für junge 

Familien realisiert werden. Im Plangebiet soll neben der Realisierung von Einzelhausbebauung auch eine Mehrfamilien-

hausbebauung zugelassen werden. Die Mehrfamilienhausbebauung soll einen zunehmenden Bedarf in Wegberg abde-

cken. Im städtebaulichen Konzept sind bis zu vier Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Mit dem städtebaulichen Konzept und 

den Festsetzungen des Bebauungsplanes soll eine aufgelockerte und durchgrünte Bebauung erreicht werden. Im städte-

baulichen Konzept ist zudem eine ca. 1.500 m² große Spielfläche / öffentliche Grünfläche dargestellt. Diese soll im ersten 

Entwicklungsschritt als Spielplatzfläche für junge Familien genutzt werden. In einem zweiten Entwicklungsschritt soll diese 

Fläche einer Wohnnutzung zugeführt werden, sobald im Wohnquartier kein Bedarf mehr für die Spielplatzfläche ist. Im 

Bebauungsplan wird diese Fläche als separates allgemeines Wohngebiet festgesetzt und mit einer bedingenden textli-

chen Festsetzung versehen, dass eine Bebauung hier erst zulässig ist, wenn der Rat der Stadt Wegberg über einen 

Ratsbeschluss den Spielplatz aufgegeben und diesen einer Wohnnutzung zugeführt hat. 
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Abbildung 7: Gestaltungsplan 
Quelle: BKI mbH, Stand April 2020 
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Im städtebaulichen Konzept nicht dargestellt, ist die aus dem ersten Teilabschnitt resultierende Ausgleichsfläche. Diese 

liegt an der südlichen Grenze des hier vorliegenden Bebauungsplanes. Eine Berücksichtigung dieser Fläche hätte für den 

hier vorliegenden Bebauungsplan im Vergleich zu der Darstellung im Rahmenplan Arsbeck-Nord eine leichte Verschie-

bung der Erschließung und der Baugrundstücke in Richtung Norden zur Folge. Die Parzellen in diesem Bereich könnten 

keiner Wohnnutzung zugeführt werden. 

 

4.3. Erschließung 

Individualverkehr 

Das Plangebiet ist in zwei Erschließungssysteme unterteilt, um Durchgangsverkehre durch das geplante Baugebiet zu 

verhindern und Verkehrsflüsse gezielt steuern zu können. Mit dem Erschließungssystem gelingt es, zusätzliche Verkehre 

auf die umliegenden Straßen zu verteilen. Das städtebauliche Konzept folgt damit der Idee des Rahmenplanes. 

 

Im Norden des Plangebietes erfolgt der Anschluss an das Ortsgebiet über eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende Er-

schließungsachse über die „Wehrstraße“. Diese Erschließungsachse bindet das Plangebiet östlich und südlich an das 

östlich angrenzende Wohnbaugebiet über die „Besenbinderstraße“, die Straße „Auf dem Kamp“ sowie die „Huf-

schmiedstraße“ an. Von dieser Haupterschließungsachse können die Mehrfamilienhäuser über ein Privatweg erschlossen 

werden. Der zentrale Bereich des Plangebietes wird über zwei Ringerschließungen an die zentrale Nord-Süd-

Erschließungsachse angebunden. Sämtliche aus diesem Bereich anfallenden Verkehre werden in nördliche bzw. östliche 

Richtung abgewickelt.  

 

Der westliche Teil des Plangebietes wird über die „Bücher Straße“ an das örtliche Straßennetz angebunden. Die Anbin-

dung von der „Bücher Straße“ mündet in einer Wendeanlage im Plangebiet. Dieser Teilbereich des Plangebietes wird 

separiert erschlossen, um Durchgangsverkehre durch das komplette Plangebiet zu unterbinden. 

 

Die Erschließungsflächen werden im Bebauungsplan über die Festsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen planungs-

rechtlich gesichert. Die öffentlichen Verkehrsflächen weisen größtenteils eine Breite von 7,50 m auf. 

 

Für den Fuß- und Radverkehr besteht die Möglichkeit der kompletten Durchwegung des Plangebietes. Mit der Anlage von 

Durchwegungen soll die Idee der „Stadt der kurzen Wege“ bestärkt und Verbindungen attraktiv gestaltet werden. Diese 

Idee wird im Rahmenplan zur Entwicklung der Baugebiete in Arsbeck dargelegt und planungsrechtlich im 3. Teilbebau-

ungsplan über die Festsetzung einer Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung Rad- und 

Fußweg planungsrechtlich gesichert. 

 

Im Wohngebiet wird der Abstand von Garagen- und Carporteinfahrten zur Straßenbegrenzungslinie auf mindestens 5 m 

festgesetzt, um je Grundstück zwei Stellplätze zu sichern. Zusätzliche öffentliche Parkplätze für Besucher/-innen werden 

auf der öffentlichen Straßenverkehrsfläche, z. T. in den Haupterschließungsstraßen sowie am Ende von Wendeanlagen 

bereitgestellt. 

 

SPNV / ÖPNV 

Die SPNV-Erschließung erfolgt über die Regionalbahnhaltestelle Arsbeck, welche in ca. 800 m Entfernung vom Plange-

biet liegt. Das Plangebiet wird durch die Haltestellen „Arsbeck Heiderstraße“ und „Arsbeck Kirche“ der Buslinie 413 an 

den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angebunden. Die Haltestellen liegen in 250 m bzw. 400 m Entfernung vom 

Plangebiet. 
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4.4. Ver- und Entsorgung 

Technische und energetische Versorgung 

Die Versorgung des Gebietes mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation ist grundsätzlich gesichert und schließt an 

die im zweiten Teilabschnitt des Bebauungsplanes hergestellten Netze an. Im Zuge der Herstellung der plangebietsinter-

nen Erschließung werden die erforderlichen Leitungen zur technischen und energetischen Versorgung des Plangebietes 

innerhalb der im Plangebiet festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen untergebracht. Die Sicherung der Löschwasser-

versorgung ist sicherzustellen. 

 

Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 

Die Entsorgung des Schmutzwassers erfolgt wie im Umfeld des Gebietes im sogenannten „Qualifizierten Mischwasser-

system", d.h. häusliches Schmutzwasser und Niederschlagswasser von öffentlichen Verkehrsflächen werden über das 

Kanalnetz (mit Anschluss im Bereich der „Heuchterstraße“ / „Kampstraße“) in die öffentliche Kläranlage in Arsbeck gelei-

tet.  

 

Das Landeswassergesetz NW formuliert in § 44 Anforderungen an den Umgang mit Niederschlagswasser. Das Nieder-

schlagswasser von neu erschlossenen Gebieten ist demnach zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein Oberflä-

chengewässer einzuleiten. Für die Versickerung des anfallenden unverschmutzten Niederschlagswasser der privaten 

Grundstücksflächen kommen überwiegend Muldenversickerungen oder sonstige Versickerungsmethoden in Frage. Die 

örtliche Bautiefen der Versickerungsanlagen müssen den örtlich unterschiedlichen „Lehm“-Dicken, die von den Versicke-

rungsanlagen (Rigolen mit entsprechender Tiefe und Mulden mit ggf. Bodenaustausch unter den Muldensohlen) ange-

passt werden (s. Kap. 7.3.3). 

 

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser der privaten Grundstücksflächen kann dennoch bei geeigneter 

Versickerungsfähigkeit des Bodens innerhalb der privaten Grundstücksflächen dezentral zurückgehalten und z. B zur 

Gartenbewässerung verwendet beziehungsweise versickert werden.  

 

Aus topografischen Gründen ist der nördliche Teil Arsbecks an das Regenüberlaufbecken (RÜB) „Büch“ angeschlossen. 

Der südliche Teil des Einzugsgebietes schließt an das RÜB „Heuchter Straße“ an. Im Entwässerungsplan für Arsbeck und 

Wildenrath wurde das geplante Neubaugebiet bereits berücksichtigt. Der hier vorliegende, südliche Teil, des Baugebietes 

„Auf dem Kamp“ muss an den Kanal „Heuchterstraße/ Kampstraße“ angeschlossen werden. 

 

5. Klimaschutz und Klimaanpassung 
 
5.1. Mindestanforderung 

Ziel des Bebauungsplanes ist es unter anderem, Maßnahmen darzustellen, die dem Klimawandel entgegenwirken, sowie 

Maßnahmen, die der Anpassung der Flächennutzung an den Klimawandel dienen. Diese werden in den Umweltbelangen 

dargestellt. Durch den Aufbau eines extensiven Gründaches entstehen folgende positive Effekte: 

 

 Der Aufheizung der Dachflächen in den Sommermonaten wird entgegengewirkt.  

 In der Heizperiode bildet ein Gründach eine zusätzliche Isolationsschicht. 

 Der Energie- und Wärmebedarf eines Gebäudes verringert sich. 

 Der schnelle Abfluss des Niederschlagswassers wird durch die Speicherfähigkeit der Substratschicht gemindert, 

wodurch sich eine höhere Rückhaltungsrate des Niederschlagswassers ergibt.  

 Staubbindende und kaltluftbildende Eigenschaften der Dachbegrünung haben positive Einflüsse auf das Mikro-

klima. 

 Die Dachbegrünung bietet Flora und Fauna einen weiteren Lebensraum innerhalb der Bauflächen. 
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Durch die Festsetzungen der Dachneigung im Bebauungsplan können Bauherren extensive Dachbegrünung im Bereich 

von Garagen nutzen, durch den zusätzlichen Aufbau eines intensiven Gründaches werden die zuvor genannten positiven 

Effekte noch weiter verstärkt. Der Aufbau von Dachbegrünungen soll auf freiwilliger Basis erfolgen. 

 

5.2. Standortwahl der Bebauung 

Die Standortwahl für die Bebauung erfolgt entsprechend der Darstellung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes 

der Stadt Wegberg, welcher für das Plangebiet „Wohnbaufläche“ darstellt. Durch die günstige Verkehrsanbindung der in 

Rede stehenden Flächen an das örtliche und überörtliche Straßennetz, verfügt das Plangebiet über eine verkehrsgünstige 

Anbindung. Durch die Verbindung zwischen den bestehenden und geplanten Wohngebieten können Synergieeffekte 

erzielt werden. So kann beispielsweise auf die bestehende Infrastruktur (u.a. Versorgungszentrum) zurückgegriffen und 

die bestehende Ortslage insgesamt gestärkt und weiterentwickelt werden. Durch die Schaffung von „kurzen Anbindun-

gen“ des geplanten Wohngebietes an das bestehende Umfeld, wird die Schadstoffmehrbelastung auf ein Mindestmaß 

reduziert. Schutzbedürftige Nutzungen werden bei der vorgesehenen Erschließung des geplanten Wohngebietes nicht 

erheblich belastet. 

 

5.3. Regenerative Wärme- und Energiegewinnung  

Die Gebäude werden nach der entsprechend gültigen Energieeinsparverordnung (EnEV) errichtet. Welche primären und 

sekundären Formen der Energie- und Wärmegewinnung zum Einsatz kommen können, wird im Bebauungsplanverfahren 

nicht festgesetzt.  

 
5.4. Umgang mit Freiflächen  

Im gesamten Plangebiet wird im Bebauungsplan eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Die festgesetzte GRZ darf durch Grund-

flächen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einem Wert von 0,6 überschritten werden. Mindestens 40 % der Grundstücks-

flächen müssen so als Vegetationsflächen hergestellt werden. Mit der Festsetzung wird eine Durchgrünung des Plange-

bietes gewährleistet. Innerhalb der geplanten öffentlichen Verkehrsflächen werden unter Berücksichtigung der Verkehrs-

sicherheit und der unterirdischen Infrastruktur Vegetationsflächen vorgesehen, um hierdurch eine zusätzliche Durchgrü-

nung im öffentlichen Raum zu erreichen. Mit dem zuvor genannten Vegetationsflächenkonzept soll eine gebietsnahe 

Klimaregulierung erzielt werden. 

 

6. Begründung der Festsetzungen 

Ziel dieses Bebauungsplanes ist es, im Rahmen einer sinnvollen städtebaulichen Steuerung, eine größtmögliche Flexibili-

tät für die zukünftigen Bauherren/-innen des Wohngebietes zu erreichen, vor allem unter den Aspekten Grundstücksgrö-

ße, Nutzung und Gestaltung. Der Umfang an Festsetzungen soll auf ein vertretbares Maß reduziert werden, unter Be-

rücksichtigung der umgebenen Nutzung. 

 
6.1. Art der baulichen Nutzung 

Ausgehend von der örtlichen Situation, mit der das Plangebiet umgebenden gewachsenen Bau- und Nutzungsstruktur 

eines Wohngebietes sowie dem vorliegenden städtebaulichen Konzept für ein neues Wohnquartier innerhalb von Ars-

beck, wird für das Plangebiet ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO festgesetzt. 

 

Im WA 1 - WA 11 sind allgemein zulässig:  

 Wohngebäude,  

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 

 nicht störende Handwerksbetriebe. 
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Im WA 1 - WA 11 sind ausnahmsweise zulässig:  

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

 Anlagen für Verwaltungen, 

 die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften. 

 

Im WA 1 - WA 11 sind nicht zulässig:  

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  

 Gartenbaubetriebe,  

 Tankstellen. 

 

Das allgemeine Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO soll vorwiegend dem Wohnen dienen. Mit der Festsetzung des WA 1 - 

WA 11 im Plangebiet können neben der zulässigen Wohnnutzung weitere Nutzungen, wie die Anlagen für kirchliche, 

kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sowie nicht störende Handwerksbetriebe zugelassen werden, 

wenn sie sich städtebaulich in die vorhandenen Strukturen einfügen und von ihnen keine Störungen auf das Wohnen 

ausgehen. Diese sollen z.B. altengerechtes Wohnen beinhalten sowie darauf abgestimmte Dienstleistungen vor Ort er-

möglichen. 

 

Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen und die der Versorgung des Gebietes dienen Läden, 

Schank- und Speisewirtschaften sind im WA ausnahmsweise zulässig, um auf eventuelle zukünftige städtebauliche und 

gesellschaftliche Bedarfe und Entwicklungen reagieren zu können. Nichtsdestotrotz soll im Rahmen der Stärkung des 

innerstädtischen Wohnens auch zukünftig die Wohnnutzung dominieren. Durch die Übernahme des Zulassungskatalogs 

gem. § 4 Abs. 2 und 3 BauNVO wird dieses Ziel gesichert. Der Nutzungskatalog stärkt die Wohnnutzung und lässt Spiel-

raum einer Nutzungsmischung mit anderen wohnverträglichen Nutzungen. 

 

Betriebe des Beherbergungsbetriebes, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind in dem WA unzulässig, da diese Nutzun-

gen dem Ziel eines ruhigen Wohngebietes entgegenstehen sowie bestehende Standorte als ausreichend erachtet wer-

den. Des Weiteren weisen diese Nutzungen erhöhten Flächenbedarf auf. Auch erzeugen diese Nutzungen gebietsfremde 

Verkehre. 

 

6.2. Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch die Festsetzung von maximalen Traufhöhen (TH), von 

maximalen Firsthöhen (FH) und durch die Festsetzung von maximalen Gebäudehöhen (GH) bestimmt. Ergänzend wer-

den die Grundflächenzahl (GRZ) sowie die Anzahl der Vollgeschosse festgesetzt. 

 

Für die Höhe baulicher Anlagen gelten dabei folgende Definitionen: 

 

Die Gebäudehöhe (GH) ist der oberste Abschluss der Oberkante des Gebäudes. Bezugshöhe der maximalen Gebäude-

höhe (GH) ist Normalhöhennull (NHN). 

 

Die maximale Firsthöhe (FH) ist die maximale Höhe der Schnittlinie der Dachflächen. Bezugshöhe der maximalen First-

höhe (FH) ist Normalhöhennull (NHN). 

 

Die maximale Traufhöhe (TH) ist der äußere Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. Bezugshöhe der maximalen 

Traufhöhe (TH) ist Normalhöhennull (NHN). 
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Durch die bewegte Topografie im Plangebiet ergeben sich unterschiedliche festgesetzte maximale Gebäudehöhen. 

 

Im WA 1 ergibt sich eine maximale Traufhöhe von 86,50 m ü. NHN sowie eine maximale Firsthöhe von 90,50 m ü. NHN. 

Durch die Festsetzung ergibt sich eine absolute Gebäudehöhe von ca. 9,50 m. Die festgesetzten maximalen Gebäudehö-

hen orientieren sich an den nördlich angrenzenden Bebauungsstrukturen und berücksichtigen das bestehende Gelände. 

Im WA 1 ist ergänzend zu den festgesetzten maximalen Gebäudehöhen höchstens ein Vollgeschoss zulässig. 

 

Im WA 2, bestehend aus drei Teilflächen, ergibt sich eine maximale Traufhöhe von 87,00 m ü. NHN sowie eine maximale 

Firsthöhe von 91,00 m ü. NHN. Durch die Festsetzung ergibt sich eine absolute Gebäudehöhe von ca. 9,50 m. Die fest-

gesetzten maximalen Gebäudehöhen orientieren sich an den östlich bzw. westlich angrenzenden Bebauungsstrukturen 

und berücksichtigen das bestehende Gelände. Im WA 2 ist ergänzend zu den festgesetzten maximalen Gebäudehöhen 

höchstens ein Vollgeschoss zulässig. 

 

Im WA 3, bestehend aus zwei Teilflächen, ergibt sich eine maximale Traufhöhe von 87,80 m ü. NHN sowie eine maximale 

Firsthöhe von 92,50 m ü. NHN. Durch die Festsetzung ergibt sich eine absolute Gebäudehöhe von ca. 11,00 m. Die fest-

gesetzten maximalen Gebäudehöhen orientieren sich an der östlich angrenzenden Bebauungsstruktur und berücksichti-

gen das bestehende Gelände. In diesem Bereich des Bebauungsplanes werden höhere maximale Gebäudehöhen fest-

gesetzt, da in diesem Bereich bisheriges Planungsrecht (Bebauungsplan III-4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 2. Teilbebau-

ungsplan) vorliegt und dieses durch den neuen Bebauungsplan überlagert und planungsrechtlich gesichert wird. In Bezug 

auf die maximalen Gebäudehöhen werden die Festsetzungen übernommen. Im WA 3 sind ergänzend zu den festgesetz-

ten maximalen Gebäudehöhen ein bis höchstens zwei Vollgeschosse zulässig.  

 

Im WA 4 ergibt sich eine maximale Traufhöhe von 86,80 m ü. NHN sowie eine maximale Firsthöhe von 91,50 m ü. NHN. 

Durch die Festsetzung ergibt sich eine absolute Gebäudehöhe von ca. 11,00 m. Die festgesetzten maximalen Gebäude-

höhen orientieren sich an der östlich angrenzenden Bebauungsstruktur und berücksichtigen das bestehende Gelände. In 

diesem Bereich des Bebauungsplanes werden höhere maximale Gebäudehöhen festgesetzt, da in diesem Bereich bishe-

riges Planungsrecht (Bebauungsplan III-4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 2. Teilbebauungsplan) vorliegt und dieses durch 

den neuen Bebauungsplan überlagert und planungsrechtlich gesichert wird. In Bezug auf die maximalen Gebäudehöhen 

werden die Festsetzungen übernommen. Im WA 4 sind ergänzend zu den festgesetzten maximalen Gebäudehöhen ein 

bis höchstens zwei Vollgeschosse zulässig. 

 

Im WA 5 ergibt sich eine maximale Traufhöhe von 85,80 m ü. NHN sowie eine maximale Firsthöhe von 90,50 m ü. NHN. 

Durch die Festsetzung ergibt sich eine absolute Gebäudehöhe von ca. 11,00 m. Die festgesetzten maximalen Gebäude-

höhen orientieren sich an den östlich bzw. südlich angrenzenden Bebauungsstrukturen und berücksichtigen das beste-

hende Gelände. Im WA 5 sind ergänzend zu den festgesetzten maximalen Gebäudehöhen ein bis höchstens zwei Vollge-

schosse zulässig. 

 

Im WA 6 ergibt sich eine maximale Traufhöhe von 86,30 m ü. NHN sowie eine maximale Firsthöhe von 91,00 m ü. NHN. 

Durch die Festsetzung ergibt sich eine absolute Gebäudehöhe von ca. 11,00 m. Die festgesetzten maximalen Gebäude-

höhen orientieren sich an der östlich angrenzenden Bebauungsstruktur und berücksichtigen das bestehende Gelände. In 

diesem Bereich des Bebauungsplanes werden höhere maximale Gebäudehöhen festgesetzt, da in diesem Bereich bishe-

riges Planungsrecht (Bebauungsplan III-4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 2. Teilbebauungsplan) vorliegt und dieses durch 

den neuen Bebauungsplan überlagert und planungsrechtlich gesichert wird. In Bezug auf die maximalen Gebäudehöhen 

werden die Festsetzungen übernommen. WA 6 sind ergänzend zu den festgesetzten maximalen Gebäudehöhen ein bis 

höchstens zwei Vollgeschosse zulässig. 
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Im WA 7 ergibt sich eine maximale Traufhöhe von 87,00 m ü. NHN sowie eine maximale Firsthöhe von 91,00 m ü. NHN. 

Durch die Festsetzung ergibt sich eine absolute Gebäudehöhe von ca. 9,50 m. Die festgesetzten maximalen Gebäudehö-

hen orientieren sich an der umgebenden Bebauungsstruktur und berücksichtigen das bestehende Gelände. Im WA 7 ist 

ergänzend zu den festgesetzten maximalen Gebäudehöhen höchstens ein Vollgeschoss zulässig. 

 

Im WA 8, bestehend aus zwei Teilflächen, ergibt sich eine maximale Traufhöhe von 85,00 m ü. NHN sowie eine maximale 

Firsthöhe von 89,00 m ü. NHN. Durch die Festsetzung ergibt sich eine absolute Gebäudehöhe von ca. 9,50 m. Die fest-

gesetzten maximalen Gebäudehöhen orientieren sich an den südlich angrenzenden Bebauungsstrukturen und berück-

sichtigen das bestehende Gelände. Im WA 8 ist ergänzend zu den festgesetzten maximalen Gebäudehöhen höchstens 

ein Vollgeschoss zulässig. 

 

Im WA 9, ergibt sich eine maximale Traufhöhe von 86,00 m ü. NHN sowie eine maximale Firsthöhe von 90,00 m ü. NHN. 

Durch die Festsetzung ergibt sich eine absolute Gebäudehöhe von ca. 9,50 m. Die festgesetzten maximalen Gebäudehö-

hen orientieren sich an den westlich angrenzenden Bebauungsstrukturen und berücksichtigen das bestehende Gelände. 

Im WA 9 ist ergänzend zu den festgesetzten maximalen Gebäudehöhen höchstens ein Vollgeschoss zulässig. 

 

Im WA 10, ergibt sich eine maximale Traufhöhe von 85,50 m ü. NHN sowie eine maximale Firsthöhe von 89,50 m ü. 

NHN. Durch die Festsetzung ergibt sich eine absolute Gebäudehöhe von ca. 9,50 m. Die festgesetzten maximalen Ge-

bäudehöhen orientieren sich an den westlich angrenzenden Bebauungsstrukturen und berücksichtigen das bestehende 

Gelände. Im WA 10 ist ergänzend zu den festgesetzten maximalen Gebäudehöhen höchstens ein Vollgeschoss zulässig. 

 

Im WA 11, das für die Realisierung von Mehrfamilienhäusern vorgesehen ist, ergibt sich eine maximale Gebäudehöhe 

von 92,50 m ü. NHN. Durch die Festsetzung ergibt sich eine absolute Gebäudehöhe von ca. 11,00 m. Die festgesetzte 

maximale Gebäudehöhe orientiert sich an den westlich angrenzenden Bebauungsstrukturen und berücksichtigt das be-

stehende Gelände. Im WA 11 wird festgesetzt, dass ergänzend zu den festgesetzten maximalen Gebäudehöhen, höchs-

tens zwei Vollgeschosse zulässig sind. 

 

Bei den festgesetzten maximalen Trauf-, First- und Gebäudehöhen wurde die bestehende Topografie berücksichtigt. 

Gleichwohl wurden die umliegenden Bebauungsstrukturen sowie das bisherige Planungsrecht (östlicher Randbereich, 

Bebauungsplan III-4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 2. Teilbebauungsplan) aufgenommen. Die maximalen Gebäudehöhen in 

Kombination mit den festgesetzten Vollgeschossen sind so angeordnet, dass den späteren Bauherren / Bauherrinnen ein 

ausreichender Gestaltungsspielraum eingeräumt wird, um den späteren Baukörper realisieren zu können.  

 

Die im Bebauungsplan festgesetzten maximalen Höhen dürfen ausschließlich durch folgende Nutzungen überschritten 

werden: 

 

 Anlagen der solaren Energiegewinnung bis max. 0,50 m,  

 extensive Gründächer bis max. 0,30 m, 

 äußere Umwehrungen (Brüstungen, Geländer o.ä.) von Dachterrassen, Balkonen und Loggien bis max. 1,10 m, 

 Wärmetauscher, Klima- und Lüftungsanlagen bis max. 1,50 m,  

 Aufzugmaschinenhäuser und Treppenhäuser bei Mehrfamilienhäusern bis max. 2,00 m. 

 

Die zuvor genannten Anlagen müssen mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante des darunter liegenden 

Geschosses abrücken. Mit der textlichen Festsetzung soll ein geordnetes städtebauliches Erscheinungsbild planungs-
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rechtlich gesichert werden. Gleichzeitig soll den Bauherren / Bauherrinnen ein ausreichender Gestaltungsspielraum ein-

geräumt werden. 

 

Der Bebauungsplanentwurf setzt für das WA 1 - WA 11 als Obergrenze eine Grundflächenzahl von 0,4 (GRZ 1) fest. Dies 

entspricht der in § 17 Abs. 1 BauNVO vorgegebenen Obergrenze für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen dürfen durch die Grundfläche der in § 19 (4) Satz 1 BauNVO bezeichneten Anla-

gen, einschließlich der an Gebäude angrenzenden Terrassen, um bis zu 50 % überschritten werden, höchstens jedoch 

bis zu einer Grundflächenzahl (GRZ 2) von 0,6. Damit sollen die Grundstücksflächen im Rahmen der gesetzlichen Vorga-

ben maximal genutzt werden können und somit ein flächensparender Umgang mit Grund und Boden erreicht werden. 

Zeitgleich ist eine zu stark verdichtete Bebauung des neu geplanten Wohngebietes ausgeschlossen und eine angemes-

sene Weiterentwicklung der bestehenden benachbarten Wohnbebauung gewährleistet. 

 

6.3. Überbaubare Grundstücksfläche, Bauweise 

Im WA 1 - WA 11 soll eine Steuerung der Bebauungsdichte mit der Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen 

erfolgen. Die überbaubare Grundstücksfläche soll durch die Festsetzung von Baugrenzen gemäß § 23 BauNVO bestimmt 

werden. Die Baugrenzen sollen über mögliche Parzellengrenzen hinweg geplant werden, um die gemeinsame Nutzung 

von benachbarten Grundstücken zu ermöglichen. Die groß angelegten überbaubaren Flächen sollen ein individuelles 

Bauen ermöglichen. 

 

Im WA 1 - WA 10 ist eine Überschreitung der rückwärtigen Baugrenzen durch Wintergärten und Terrassen bis zu einer 

Tiefe von 3,0 m zulässig. Dies soll die Anlage von Aufenthaltsflächen für Wohnnutzungen ermöglichen. Im WA 11 sind 

mögliche Terrassen, Wintergärten und Balkone nur innerhalb der Baugrenzen möglich. Mit den textlichen Festsetzungen 

soll eine städtebauliche Ordnung innerhalb des Plangebietes geschaffen werden. 

 

Im WA 1 - WA 10 sollen Wohngebäude in offener Bauweise in Form von Einzelhäusern mit bis zu zwei Vollgeschossen 

zulässig sein, um die angestrebte Wohnnutzung planungsrechtlich zu sichern. Gebäudelängen von über 20,00 m sind 

unzulässig. Im Osten des Bebauungsplanes werden ein bis zwei Vollgeschosse festgesetzt. Die Festsetzung wird getrof-

fen, um einen geordneten städtebaulichen Übergang zwischen Neuplanung und Bestand in diesem Bereich zu erreichen. 

Mit der Festsetzung sind Blickbeziehungen sowie die geplante Wegevernetzung vom neuen Wohngebiet mit Arsbeck 

sichergestellt. Darüber hinaus kann so die im Umfeld bestehende lockere Bebauung sinnvoll ergänzt werden.  

 

Im WA 11 wird ebenfalls die offene Bauweise in Form von Mehrfamilienhäusern festgesetzt. Gebäudelängen von über 

20,00 m sind unzulässig. Die Mehrfamilienhäuser sollen planungsrechtlich gesichert werden, um den steigenden Bedarf 

an Mietwohnungen in der Stadt Wegberg Rechnung zu tragen. 

 

6.4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Entsprechend der planerischen Zielsetzung Wohnen in Form von Einzelhäusern im WA 1 - WA 10 zu realisieren, wird die 

Anzahl der Wohnungen auf zwei je Wohngebäude begrenzt. Die Festsetzung der Höchstzahl an Wohnungen bezieht sich 

auf alle Gebäude, die ausschließlich oder überwiegend zum dauernden Wohnen bestimmt sind. 

 

Entsprechend der planerischen Zielsetzung Wohnen in Form von Mehrfamilienhäusern im WA 11 zu realisieren, wird die 

Anzahl der Wohnungen auf sechs je Wohngebäude begrenzt. Die Festsetzung der Höchstzahl an Wohnungen bezieht 

sich auf alle Gebäude, die ausschließlich oder überwiegend zum dauernden Wohnen bestimmt sind. 
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6.5. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

Im WA 1 - WA 11 sind Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO (wie z.B. Gartenhäuser, Geräteschuppen und Kellerer-

satzräume) auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, um eine möglichst flexible Grundstücknut-

zung für die zukünftigen Bauherren/-innen zu ermöglichen. Nebenanlagen für Kleintierhaltung sind im WA 1 – WA 11 

unzulässig, um eine städtebauliche Ordnung zu erreichen. 

 

Um bei der Unterbringung von notwendigen Versorgungsanlagen des Gebietes in erschließungstechnischer Hinsicht 

größtmögliche Planungsfreiheit zu gewährleisten, sind Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO auch außerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen im Plangebiet ausnahmsweise zulässig. 

 

Im WA 1 - WA 11 sind Garagen und Carports hingegen innerhalb der Baufenster zu errichten. Dadurch soll eine städte-

bauliche Ordnung erreicht werden, die die Garagen oder Carports in Einheit mit dem Wohngebäude erscheinen lässt und 

die Gartenbereiche und somit auch die angestrebte Durchgrünung des Gebietes nicht beeinträchtigt. Aus diesem Grund 

wird auch die maximale Größe von Gartenhäusern, Geräteschuppen etc. festgesetzt. 

 

Zwischen Garagen-, Carporteinfahrt bzw. Garagentor und öffentlicher Verkehrsfläche (grundstücksseitiger Straßenbe-

grenzungslinie) ist ein Abstand von mind. 5,0 m einzuhalten, um die Abwicklung des fließenden Verkehres zu gewährleis-

ten. Gleichzeitig kann der Abstand zwischen Straßenbegrenzungslinie und Garage bzw. Carport für die Realisierung 

eines weiteren Stellplatzes auf dem Grundstück zur Abwicklung des ruhenden Verkehres genutzt werden. 

 

Im WA 1 - WA 11 sind oberirdische Stellplätze ausschließlich innerhalb der Baugrenzen und in den mit „St“ gekennzeich-

neten Flächen zulässig. Im WA 11 sind unterirdische Stellplätze (Tiefgaragen) innerhalb und außerhalb der Baugrenzen 

mit den dazugehörigen Zu- und Abfahrten sowie Nebenanlagen zulässig. Mit den textlichen Festsetzungen sollen sowohl 

gestalterische als auch stadtplanerische Rahmenbedingungen zur Abwicklung des ruhenden Verkehres geschaffen wer-

den. Für die Abwicklung des ruhenden Verkehrs im Bereich der Mehrfamilienhäuser soll auch die Anlage einer Tiefgarage 

ermöglicht werden. 

 

6.6. Öffentliche Verkehrsflächen 

Im Bebauungsplan werden zur Sicherung der Erschließung des Plangebietes öffentliche Verkehrsflächen (Straßenbreite 

7,50 m) festgesetzt. Die Erschließung des östlichen Teils des Plangebietes erfolgt im Norden über die „Wehrstraße“ und 

im Osten über die „Besenbinderstraße“ und der Straße „Auf dem Kamp“. Der westliche Teil des Plangebietes wird über 

die „Bücher Straße“ erschlossen. Mit der Erschließung wird die Erreichbarkeit des Plangebietes und die Erreichbarkeit 

des Ortsteil Arsbeck für den motorisierten Verkehr (MIV) gewährleistet. 

 

Ergänzend zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen werden die Rad- und Fußwege mit entsprechender Zweckbe-

stimmung festgesetzt, um die angestrebten Verbindungen und Verknüpfungen innerhalb des Plangebietes in Ost-West-

Richtung und Nord-Süd-Richtung zu sichern. Gleichzeitig soll dadurch die Anknüpfung an den Ortsteil Arsbeck erfolgen. 

 

Für die Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen sind geringfügige Grenzüberschreitungen (max. 50 cm vom Fahrbahn-

rand) durch öffentliche Anlagen wie Randsteine von Gehwegen, Fahrbahnränder etc. durch den/die Eigentümer/-in zu 

dulden. Ferner ist zu dulden, dass Rückenstützen (Fundamente) der Fahrbahn und der Gehwegbegrenzung, Beleuch-

tungsmasten, Strom- u. Fernmeldekabel sowie die für die Herstellung des Straßenkörpers erforderlichen Böschungen in 

angrenzende Grundstücke hineinragen können. Die für die Unterhaltung und Herstellung der Anlagen erforderlichen Ar-

beiten sind zu dulden. Mit der Festsetzung wird eine verkehrstechnische und verkehrssichere Erschließung des Plange-

bietes gewährleistet. 
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6.7. Öffentliche Grünflächen 

Die im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Grünflächen im Norden des Plangebietes sollen zur Durchgrünung des 

Plangebietes beitragen und dienen untergeordnet als kleines Kaltluftentstehungsgebiet. Bei Gehölzanpflanzungen inner-

halb der öffentlichen Grünflächen sind vorrangig heimische Pflanzenarten (Bäume, Sträucher) der Pflanzliste des Bebau-

ungsplanes zu verwenden. Die Versiegelungen sind auf maximal 30 % der Flächen zu begrenzen sowie mit wasserge-

bundenen Materialien auszuführen. 

 

6.8. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Zur Minimierung des landschaftsökologischen sowie -ästhetischen Eingriffs und zur klimatischen Verbesserung im Be-

bauungsgebiet, ist der Straßenraum mit mindestens 15 Bäumen zu begrünen. Die Festsetzungen erfolgen als pauschale 

Anforderungen. Die Anzahl der Straßenbäume im Bereich der Planstraßen wird als Richtzahl festgelegt. Die Standorte 

können erst in Abhängigkeit von Grundstückszufahrten und weiteren Bedingungen im Rahmen der kommenden Straßen-

detailplanung konkretisiert werden. 

 

Ergänzend zu der Festsetzung von Straßenbäumen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche soll im WA 11 zur Begrü-

nung und zum Sichtschutz eine Heckenpflanzung vorgenommen werden. Im WA 11 sind dazu innerhalb der mit „PG“ 

gekennzeichneten Fläche Heckenpflanzungen entsprechend der Pflanzliste (siehe Anlage zu den textlichen Festsetzun-

gen) des Bebauungsplanes zu pflanzen. Die Heckenpflanzungen sind mit mindestens drei Pflanzen pro laufenden Meter 

zu pflanzen. Die Heckenpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen und bei Abgang gleichwertig durch eine 

Neupflanzung zu ersetzen. 

 

6.9. Festsetzung mit bedingender Wirkung 

Das WA 7 wird gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB als Grünfläche mit Spielplatz festgesetzt. Als Folgenutzung wird WA 7 

festgesetzt. Das WA 7 ist unzulässig, bis die Grünfläche mit Spielplatz durch Ratsbeschluss der Stadt Wegberg aufgege-

ben wird. Diese Festsetzung wird getroffen, um zunächst eine ca. 1.500 m² große Spielfläche / öffentliche Grünfläche für 

junge Familien und Kinder zu sichern. Diese soll im ersten Entwicklungsschritt als Spielplatzfläche genutzt werden. In 

einem zweiten Entwicklungsschritt soll diese Fläche einer Wohnnutzung zugeführt werden, sobald im Wohnquartier kein 

Bedarf mehr für die Spielplatzfläche ist. Im Bebauungsplan wird diese Fläche als separates allgemeines Wohngebiet (WA 

7) festgesetzt und mit der bedingenden textlichen Festsetzung versehen, dass eine Bebauung hier erst zulässig, wenn 

der Rat der Stadt Wegberg über einen Ratsbeschluss den Spielplatz aufgegeben und diesen einer Wohnnutzung zuge-

führt hat. 

 

6.10. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Über den Bebauungsplan werden neben den textlichen Festsetzungen auch bauordnungsrechtliche Festsetzungen ge-

troffen. Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sollen zu einem homogenen und städtebaulichem Siedlungsbild bei-

tragen. 

 

Im WA 1 - WA 10 sollen dazu Satteldächer mit einer Dachneigung von 30° - 45° bei Wohnhäusern festgesetzt werden. 

Garagen und Carports sind von dieser Festsetzung ausgenommen. Die bauordnungsrechtliche Festsetzung soll zu einem 

homogenen und städtebaulich geordneten Siedlungsbild beitragen. 

 

Im WA 11 sind bei den Mehrfamilienhäusern ausschließlich Flachdächer mit einer Dachneigung bis maximal 5° zulässig. 

Im WA 11 müssen oberste Nichtvollgeschosse mit Flachdach (FD) gegenüber den Außenwänden an allen vier Gebäude-

seiten um mindestens 1,5 m zurückspringen. Dies gilt für sämtliche Außenwände der obersten Nichtvollgeschosse. Eine 

Unterbrechung des Zurückweichens durch einen untergeordneten Gebäudeteil (z. B. Fahrstuhlanlage und/oder Treppen-

anlage) ist zulässig. 
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Mit den Festsetzungen zu den Dachformen im WA 11 wird eine gestalterische Qualität gesichert. Darüber hinaus soll mit 

der Festsetzung erreicht werden, dass sich die Neuplanung unter Beachtung des bestehenden städtebaulichen Maßstabs 

der Bestandsbebauung homogen in das bestehende Wohnumfeld einfügt. Damit entspricht sie auch der städtebaulichen 

Zielsetzung, den nachgewiesenen Wohnungsbedarf unter Beachtung des bestehenden städtebaulichen Maßstabs der 

Bestandsbebauung im Wohnumfeld zeitnah gerecht werden zu können, ohne dass der Eindruck einer zu massiven Be-

bauung entsteht. 

 

Zur Erreichung des angestrebten durchgrünten Erscheinungsbildes, sind im WA 1 - WA 11 Einfriedungen zur Straßensei-

te hin entsprechend zu bepflanzen. Dazu sind auch die Vorgärten (Bereich zwischen überbaubarer Grundstücksfläche 

und angrenzender vorgelagerter öffentlicher Verkehrsfläche), mit Ausnahme notwendiger Zugänge und Zufahrten, zu 

begrünen. Dem zuvor benannten Ziel dient ebenfalls die Festsetzung zur Ausführung der Wintergärten und Terrassenein-

hausungen in transparenten Materialien. 

 

6.11. Hinweise, Pflanzlisten 

Zusätzlich zu den planungsrechtlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften sind die Hinweise (vgl. Textliche 

Festsetzungen Punkt C) auf Besonderheiten in Bezug auf Archäologie / Bodendenkmalpflege, Boden, Kampfmittel, Erd-

bebenzone, Artenschutz, Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)Gebiete und zum Umgang mit Regenwasser für den weiteren Ver-

lauf von Relevanz.  

 

Unter dem Punkt D werden die Pflanzlisten für die Bäume 1. Ordnung, für die Bäume 2. Ordnung, für Sträucher, für die 

Rank- und Kletterpflanzen und Heckenpflanzungen aufgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bebauungsplan III-4C, Begründung zur frühzeitigen Beteiligung 
Arsbeck - Auf dem Kamp, 
3. Teilbebauungsplan 

Fassung vom 23.04.2020 

 

Beratungsgesellschaft für kommunale Infrastruktur mbH       Seite 24 / 51 

Teil II Umweltbericht 
 
7. Umweltbericht 
 
7.1. Einleitung 

Nach § 1 Abs. 4 und § 1a BauGB ist zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzufüh-

ren, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und 

bewertet werden. Gemäß § 2 a BauGB ist der Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung dem Bebauungsplan 

hinzuzufügen. In diesem sind die bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen. 

 
7.1.1. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

Die Umweltprüfung ist durch das Baugesetzbuch (BauGB) als Regelverfahren in der Bauleitplanung eingeführt. Sie ist 

eigenständiger Bestandteil des Planungsprozesses, der in das Bauleitplanverfahren integriert ist. Die Ergebnisse und 

Ermittlungen der Umweltprüfung werden in einem Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung beschrieben und 

bewertet. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. Der Umweltbericht dokumentiert 

verfahrensbegleitend die Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege. 

 

Die Umweltprüfung erfolgt nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden. Sie orientiert 

sich nach Inhalt und Detaillierungsgrad nach vernünftigem planerischem Ermessen an der vorliegenden Planungsaufga-

be. Die methodische Vorgehensweise der Erarbeitung des Umweltberichts richtet sich nach den durch das BauGB in der 

Anlage zu § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c gesetzlich definierten Vorgaben zu den Inhalten und Arbeitsschritten. Der Um-

weltbericht enthält eine systematische Zusammenstellung der Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB. Die 

Umweltfolgenabschätzung wird vergleichend für die Fälle „Bestand“', „Nullvariante“' und „Planung“ vorgenommen. 

 

Der vorliegende Umweltbericht basiert auf dem vorliegenden städtebaulichen Konzept. Im Rahmen der frühzeitigen Be-

hördenbeteiligung wird um Äußerung zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gebeten. Diese wird im 

weiteren Verfahren ggf. den neuen Erkenntnissen angepasst. 

 

7.1.2. Ziele des Umweltschutzes 

Ziel des Umweltschutzes ist die Wahrung der Umwelt in ihrer Gesamtheit sowie der Schutzgüter Mensch, Tiere und 

Pflanzen, Wasser und Boden zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen, der Fauna und der Flora, 

Fläche, Landschaft, Kultur und Sachgüter. Dabei sind die Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen. 

Zudem sind die kulturellen Merkmale sowie die Sachgüter im Auswirkungsbereich der Planung zu bewahren. Zur Bewer-

tung der Auswirkungen der Planung auf die Umweltbelange werden dabei die einschlägigen Gesetze, Rechtsverordnun-

gen, Erlasse, Verwaltungsvorschriften und technischen Anleitungen herangezogen. 

 

7.1.3. Untersuchungsgebiet 

Das Plangebiet liegt im Wegberger Ortsteil Arsbeck. Das Plangebiet liegt ca. 6 km westlich des Stadtzentrums von Weg-

berg. Westlich, in ca. 3 km Entfernung des Plangebietes, liegt die deutsch-niederländische Grenze. Das Plangebiet um-

fasst in der Gemarkung Arsbeck, Flur 17 und 18 die Flurstücke 9, 10, 12, 13, 14, 32, 33, 34, 44, 62, 76, 77, 124, 152, 239 

und 246. Das Plangebiet ist in Summe ca. 40.400 m² groß, was ca. 4,0 ha entspricht. 

 

Hinsichtlich der Topografie fällt das Gelände im Plangebiet von ca. 81,30 m ü. NHN auf ca. 78,11 m ü. NHN ab. Von West 

nach Ost ist das Plangebiet insgesamt nur sehr gering bewegt. Das Plangebiet weißt hier Bestandhöhen zwischen ca. 

80,04 m ü. NHN bzw. ca. 80,78 m ü. NHN auf. 
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Das Plangebiet ist gekennzeichnet durch große, intensiv genutzte Ackerfluren, die sich durch einen geringen Struktur-

reichtum auszeichnen und somit als Lebensraum für den Großteil der heimischen Tier- und Pflanzenarten eine geringe 

Bedeutung besitzen. Die südlich gelegene Parzelle 14 ist derzeit mit Fichten bestanden. Gebäudebestand liegt im Plan-

gebiet nicht vor. 

 

7.1.4. Beschreibung des Vorhabens 

Die Planung soll der Bereitstellung von Wohnbauflächen zur Stärkung und Weiterentwicklung des Wegberger Ortsteils 

Arsbeck dienen und gleichzeitig die Nachfrage nach Wohnbauflächen decken. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 

III, Arsbeck - Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan sollen die Darstellungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Weg-

berg planungsrechtlich gesichert werden. Der Flächennutzungsplan der Stadt Wegberg stellt das Plangebiet als „Wohn-

baufläche“ dar. Der Bebauungsplan wird damit aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Wegberg 

entwickelt. 

 

7.2. Umweltschutzziele aus Fachgesetzen, Fachplanungen sowie übergeordnete Planungen 

Zur Bewertung der Auswirkungen der Planung auf die Umweltbelange werden die einschlägigen Gesetze, Rechtsverord-

nungen, Erlasse, Verwaltungsvorschriften und technischen Anleitungen herangezogen. Die für den Bebauungsplan maß-

geblichen Umweltschutzziele aus Fachgesetzen werden nachfolgend aufgeführt. 

 
7.2.1. Fachgesetze 

Das BauGB legt in § 1 Abs. 6 Nr. 7 die bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigenden Belange des Umwelt-

schutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landespflege fest. Die einzelnen Umweltschutzbelange werden unter 

den einzelnen Schutzgütern behandelt. 

 

Des Weiteren wird in § 1a Abs. 2 BauGB der sparsame und schonende Umgang mit Grund und Boden vorgeschrieben. 

Die Bodenschutzklausel enthält den Grundsatz, die Inanspruchnahme von Freiflächen zu verringern und der Nachver-

dichtung, dem Flächenrecycling sowie anderen Maßnahmen der Innenentwicklung den Vorrang zu geben.  

 

Der Bebauungsplan bereitet Eingriffe in Natur und Landschaft vor. Er setzt daher Maßnahmen zum Ausgleich der Eingrif-

fe fest. Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Veränderungen der 

Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehen-

den Grundwasserspiegels, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich oder nach-

haltig beeinträchtigen können (§ 14 Abs. 1 BNatSchG). 

 

Zweck des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) ist es, die natürlichen Bodenfunktionen, die Funktion als Archiv der 

Natur- und Kulturgeschichte sowie Nutzungsfunktionen zu sichern. Das Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) enthält 

als Vorsorgegrundsatz den Schutz der Bodenfunktionen nach BBodSchG sowie den sparsamen Umgang mit Grund und 

Boden. 

 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes ist das Immissionsschutzrecht zu beachten. Dazu gehört das Bun-

desimmissionsschutzgesetz (BImSchG) mit seinen Verordnungen. Für die räumliche Planung gilt der Trennungsgrund-

satz. Danach sind Flächen für bestimmte Nutzungen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf 

Wohngebiete und schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 

 

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) formuliert insbesondere die Genehmigungstatbestände für bestimmte Gewässerbe-

nutzungen sowie die Grundsätze für die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung. Gemäß § 1 WHG sind die Gewässer als 
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Bestandteil des Naturhaushaltes, Lebensgrundlage des Menschen, Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie nutzbares 

Gut nachhaltig zu bewirtschaften.  

 

Das Landeswassergesetz (LWG) formuliert in § 44 Abs. 2 Anforderungen an den Umgang mit Niederschlagswasser. Das 

Niederschlagswasser von neu erschlossenen Gebieten ist zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein Oberflächen-

gewässer einzuleiten. Entsprechende Regelungen können als Satzung beschlossen oder durch Festsetzungen im Be-

bauungsplan getroffen werden. 

 

7.2.2. Schutzgebiete  

FFH-Gebiete  

Innerhalb des Plangebietes liegen keine FFH-Gebiete nach der Richtlinie 92/43/EWG der Europäischen Union vor. Etwa 

150 m südlich befindet sich ein Ausläufer des FFH-Gebietes „Helpensteiner Bachtal-Rothenbach“' (DE-4803-303). Auf-

grund der räumlichen Nähe zu diesem Schutzgebiet wird zusätzlich gem. Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. § 34 des 

BNatSchG eine Vorprüfung der Verträglichkeit dieses Vorhabens mit den festgelegten Erhaltungszielen des betreffenden 

Gebietes erarbeitet 

 

Vogelschutzgebiete  

Im Plangebiet und seiner Umgebung sind keine Vogelschutzgebiete nach der Richtlinie 79/409/EWG der Europäischen 

Union ausgewiesen. Das nächste Vogelschutzgebiet (VSG Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg, DE-4603-

401) befindet sich in ca. 2,8 km Entfernung nördlich des Plangebietes.  

 

Naturschutzgebiete  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist kein Naturschutzgebiet (NSG) festgesetzt. Etwa 150 m südlich befindet sich 

ein Ausläufer des Naturschutzgebietes „Helpensteiner Bachtal, oberes Schaagbachtal und Petersholz“ (HS-005). 

 

Landschaftsschutzgebiete  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist kein Landschaftsschutzgebiet festgesetzt. Etwa 150 m südlich und ca. 

100 m westlich des Plangebietes liegt das festgesetzte Landschaftsschutzgebiet „Schwalmplatte“ (LSG-4802-0001). 

 

Rekultivierungsflächen  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Rekultivierungsflächen ausgewiesen. 

 

Schutzwürdige Biotope 

Im Plangebiet befinden sich keine schutzwürdigen Biotope gemäß Biotopkataster des Landesamtes für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz NRW (LANUV). Nach § 62 BNatSchG geschützte Biotope sind nicht vorhanden. Etwa 150 m 

südlich befindet sich ein Teil eines geschützten Biotops (GB-4802-0061). 

 

Verbundflächen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich keine festgesetzten Verbundflächen. Etwa 150 m südlich des 

Plangebietes liegt ein Ausläufer der festgesetzten Verbundfläche „Rothenbach- und Schaagbachtal“ (VB-K-4802-004). 

 

Naturpark 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des grenzüberschreitenden Naturparks Maas-Schwalm-Nette. 

 

 

 



Bebauungsplan III-4C, Begründung zur frühzeitigen Beteiligung 
Arsbeck - Auf dem Kamp, 
3. Teilbebauungsplan 

Fassung vom 23.04.2020 

 

Beratungsgesellschaft für kommunale Infrastruktur mbH       Seite 27 / 51 

Wasserschutz  

Das Plangebiet liegt in der Zone III a eines geplanten Wasserschutzgebiets, das bereits zur Trinkwassergewinnung ge-

nutzt wird. 

 

7.2.3. Sonstige planerische Vorgaben  

Landesentwicklungsplan 

Im derzeit gültigen Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) ist die Stadt Wegberg als Mittelzentrum 

ausgewiesen. Das Plangebiet wird im Landesentwicklungsplan als „Siedlungsraum“ mit der Überlagerung „Gebiete für 

den Schutz des Wassers“ dargestellt. 

 

Im aktuellen Landesentwicklungsplan NRW sind die darin formulierten Ziele und Grundsätze gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3 

ROG zu beachten bzw. zu berücksichtigen. Nachfolgend aufgeführte Ziele und Grundsätze sind in diesem Planungsver-

fahren und für die städtebauliche Konzeption wesentlich: 

 

6.1-1 Ziel Flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung 

„Die Siedlungsentwicklung ist flächensparend und bedarfsgerecht an der Bevölkerungsentwicklung, der Entwick-

lung der Wirtschaft, den vorhandenen Infrastrukturen sowie den naturräumlichen und kulturlandschaftlichen Ent-

wicklungspotentialen auszurichten. […].“ 

 

6.1-5 Grundsatz Leitbild "nachhaltige europäische Stadt" 

„Die Siedlungsentwicklung soll im Sinne der "nachhaltigen europäischen Stadt" kompakt gestaltet werden und 

das jeweilige Zentrum stärken. Regional- und Bauleitplanung sollen durch eine umweltverträgliche, geschlech-

tergerechte und siedlungsstrukturell optimierte Zuordnung von Wohnen, Versorgung und Arbeiten zur Verbesse-

rung der Lebensqualität und zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens beitragen. […].“ 

 

6.1-6 Grundsatz Vorrang der Innenentwicklung 

„Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung haben Vorrang vor der Inanspruchnahme von Flächen im 

Außenbereich. Die gezielte Erhaltung und Neuschaffung von Freiflächen im Innenbereich aus städtebaulichen 

Gründen ist hiervon unbenommen.“ 

 

6.1-7 Grundsatz energieeffiziente und klimagerechte Siedlungsentwicklung 

„Planungen von neuen Siedlungsflächen und des Umbaus bzw. der Sanierung von Siedlungsgebieten sollen 

energieeffiziente Bauweisen, den Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung sowie Möglichkeiten der passiven und ak-

tiven Nutzung von Solarenergie und anderen erneuerbaren Energien begünstigen. 

Die räumliche Entwicklung soll die bestehende Verletzbarkeit des Siedlungsraums gegenüber Klimafolgen - ins-

besondere Hitze und Starkregen - nicht weiter verschärfen, sondern die Widerstandsfähigkeit des Siedlungs-

raums stärken und dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.“ 

 

Regionalplan 

Im Regionalplan werden die Ziele der Raumordnung und Landesplanung für die Entwicklung des Regierungsbezirks und 

raumbezogene Planungen und Maßnahmen konkretisiert. Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt 

Region Aachen (2003), weist für das Plangebiet „Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB)“ aus. In den ASB sollen Wohnun-

gen, Wohnfolgeeinrichtungen, wohnungsnahe Freiflächen, zentralörtliche Einrichtungen und sonstige Dienstleistungen 
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sowie gewerbliche Arbeitsstätten in der Weise zusammengefasst werden, dass sie nach Möglichkeit unmittelbar, d.h. 

ohne größeren Verkehrsaufwand untereinander erreichbar sind. 

 

Darüber hinaus werden Bereiche für den „Grundwasser- und Gewässerschutz“ dargestellt. Diese überlagernde Darstel-

lung konkretisiert sich in dem geplanten Trinkwasserschutzgebiet Zone 3A Arsbeck. Eine rechtskräftige Verordnung be-

steht bisher nicht, gleichwohl werden die Trinkwasservorkommen durch das Wasserwerk Arsbeck genutzt. 

 

Flächennutzungsplan (FNP) 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Wegberg vom 02.07.2008 stellt für den räumlichen Geltungsbereich 

des Plangebietes „Wohnbaufläche (W)“ dar. Des Weiteren stellt der Flächennutzungsplan im südlichen Randbereich des 

Plangebietes die sonstige Darstellung „Suchräume für Ausgleichsmaßnahmen“ dar. Der Flächennutzungsplan der Stadt 

Wegberg stellt darüber hinaus auch die nördlich, westlich und östlich angrenzenden Flächen als „Wohnbaufläche“ dar. 

Die südlich angrenzenden Flächen werden als „Gemischte Baufläche“ dargestellt. Die vorliegende Planung entwickelt 

sich daher vollständig aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes. 

 

Landschaftsplan 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplanes III/6 

Schwalmplatte des Kreises Heinsberg vom 01.08.2003 (1. Änderung vom 29.08.2005). Der Landschaftsplan trifft für das 

Plangebiet keine Festsetzungen. 

 

Bestehendes Planungsrecht 

Für den Bereich zwischen „Wehrstraße“, „Heiderstraße“, „Kampstraße“ und „Bücher Straße“ beschloss der Rat der Stadt 

Wegberg im November 1985 die Aufstellung des Bebauungsplanes III-4 „Arsbeck-Nord" mit einer Größe von ca. 20 ha. 

Der Plan wurde am 11.02.1987 rechtskräftig. Die Realisierung dieses Bebauungsplanes musste jedoch wegen Abwas-

serproblemen, nicht lösbaren Eigentums- und Besitzverhältnissen ausgesetzt werden. Zwischenzeitlich änderten sich 

jedoch die allgemeinen Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, was eine Überarbeitung des Planes erforderlich machte, wo-

bei das allgemeine Planungsziel „Bereitstellung von Wohnbauflächen" unverändert beibehalten wurde. Darüber hinaus 

konnten die planungsrechtlichen und erschließungstechnischen Probleme gelöst werden. 

 

Im Jahr 2003 erstellte die Stadt Wegberg für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes III-4 Arsbeck-Nord zusätzlich 

einen Rahmenplan als Grundlage zur Aktualisierung der allgemeinen Planungsziele des Bebauungsplanes III 4 Arsbeck-

Nord und dessen Umsetzung in Teilbebauungspläne. Die abschnittsweise Umsetzung des Bebauungsplanes III 4 Ars-

beck-Nord gewährleistet, dass in überschaubaren Zeiträumen der stetig steigenden Nachfrage nach Wohnbauland im 

Bereich des Wohnsiedlungsbereiches „Arsbeck - Dalheim - Rödgen" entsprochen werden kann. 

 

Der Rat der Stadt Wegberg hat den ersten Teilbebauungsplan mit Satzungsbeschluss vom 09.05.2006 beschlossen. Der 

zweite Teilbebauungsplan wurde vom Rat der Stadt Wegberg mit Satzungsbeschluss vom 11.06.2014 beschlossen. Die 

Bebauungspläne setzen die städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich fort. 

 

Für den 3. Teilbebauungsplan hat der Rat der Stadt Wegberg den Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfah-

ren am 26.02.2019 gefasst und die planerische und städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich eingeleitet. Mit der 

Aufstellung des Bebauungsplanes soll die Realisierung von Wohnbauflächen planungsrechtlich gesichert werden.  

 

Ein Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes III, 4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan überlagert 

sich mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes III,4B / 1. Änderung, Arsbeck - Auf dem Kamp, 2. Teilbebauungs-

plan. Die 1. Änderung des Bebauungsplanverfahrens befindet sich gegenwärtig in Aufstellung. 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes III, 4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan überlagert die Fest-

setzungen auf den Parzellen 12 und 246. Auf der Parzelle 12 setzt der benachbarte Bebauungsplan ein Allgemeines 

Wohngebiet (WA), eine GRZ von 0,4, eine offene Bauweise mit Einfamilienhäusern sowie ein Vollgeschoss fest. Die 

Traufhöhe wird auf 4,50 m und die Firsthöhe auf 8,50 m festgesetzt. Die Dachneigung wird zwischen 30°- 45° begrenzt. 

Nördlich auf der Parzelle 12 ist zudem eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung 

Rad- und Fußweg festgesetzt. Auch im Süden auf der Parzelle 12 ist eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

mit der Zweckbestimmung Rad- und Fußweg festgesetzt sowie eine Ausgleichsfläche für den 1. Teilabschnitt des Bebau-

ungsplanes im Bereich Auf dem Kamp in Arsbeck. 

 

Auf der Parzelle 246 setzt der benachbarte Bebauungsplan ein Allgemeines Wohngebiet (WA), eine GRZ von 0,4, eine 

offene Bauweise mit Einfamilienhäusern sowie Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß (I-II) fest. Die Traufhöhe wird 

auf 4,50 m und die Firsthöhe auf 8,50 m begrenzt. Die Dachneigung wird zwischen 30°- 45° begrenzt. Nördlich auf der 

Parzelle 246 ist eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung Not-, Rettungs- und Ver-

sorgungszufahrt festgesetzt. 

 

Mit der Überlagerung werden die ursprünglich verfolgten planungsrechtlichen Ziele, die Sicherung von Wohnbauflächen, 

konkretisiert. Die Anpassung ist aufgrund der Veränderung der Lage der öffentlichen Verkehrsfläche erforderlich. 

 

7.3. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen bei der Durchführung der Planung 

Die Schutzgüter Mensch, Boden, Wasser, Klima, Luft etc. und deren Wechselwirkungen werden im Rahmen der Umwelt-

prüfung untersucht und bewertet. 

 

7.3.1. Schutzgut Mensch  

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 c) BauGB sind umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie 

die Bevölkerung insgesamt sowie gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-

beitsverhältnis zu berücksichtigen. 

 

7.3.1.1. Bestandsbeschreibung 

Nutzungen 

Das Plangebiet selbst wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt (Acker und Grünland). Im Plangebiet und dessen nä-

heren Umfeld liegen allerdings keine landwirtschaftlichen Hofstellen. Kleinere Bereiche des Untersuchungsgebietes sind 

brach gefallen oder mit Gehölzen bestanden. Die südlich gelegene Parzelle 14 ist derzeit mit Fichten bestanden. Auf den 

anderen Parzellen im Plangebiet sowie im Übergang zur Umgebung sind vereinzelt Gehölzstrukturen vorzufinden. 

 

In Richtung Norden, Osten und Westen schließen bestehende Siedlungsbereiche an, die im Flächennutzungsplan als 

„Wohnbaufläche (W)“ dargestellt sind. Südlich grenzt das Plangebiet an „Gemische Bauflächen (M)“ an. Die gemischten 

Bauflächen weisen neben hohen Wohnanteilen verschiedene Dienstleistungsbetriebe (u.a. Volksbank, Apotheke) auf, die 

im Bereich der „Kampstraße“ liegen. Nördlich bzw. westlich der bestehenden Wohnbebauung an der „Wehrstraße“ bzw. 

der „Bücher Straße“ schließen weitere landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 

 

Verkehr 

Für die Bestandsaufnahme der aktuellen Verkehrsbelastungen auf den umliegenden Straßen im Bereich des Plangebie-

tes wurden zum einen auf die Auswertung der städtischen Verkehrszählungen aus dem Jahr 2011 sowie auf die Daten 

(Verkehrszählung aus dem Jahr 2015) aus dem Verkehrsinformationsportal des Landes Nordrhein-Westfalen zurückge-

griffen.  
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Die nachtstehende Tabelle zeigt die Verkehrsbelastungen auf den das Plangebiet umgebenden Straßen: 

 

Straßenabschnitt DTVw (Kfz / 24h) LKW-Anteil in % 

Heiderstraße nördlich Kampstraße ca. 3.200 ca. 4,8 % 

Kampstraße ca. 1.300 ca. 5,3 % 

Ortsumgehung (B 221) ca. 5.300 ca. 5,0 % 

Heiderstraße (L 367) ca. 6.647 ca. 4,2 % 

Merbecker Straße (L 367) ca. 1.300 ca. 9,6 % 

Endstraße (L 367) ca. 6.647 ca. 4,2 % 

Roermonder Bahn (K 23) nördlich 

Heiderstraßestraße 

ca. 2.450 ca. 2,9 % 

 

Tabelle 1: Verkehrsbelastungen im Umfeld des Plangebietes 
Quelle: Stadt Wegberg, Verkehrsinformationsportal des Landes NRW 

Für die „Bücherstraße“, „Heuchter Straße“ und die „Wehrstraße“ liegen keine aktuellen Verkehrsbelastungszahlen vor. Es 

wird davon ausgegangen, dass die Verkehrsbelastungszahlen ähnlich der „Kampstraße“ sind (DTV von 1.300, LKW-

Anteil 5,3 %). 

 

Durch die Realisierung der Umgehungsstraße (B 221) ist die Verkehrsbelastung innerhalb der Ortslage Arsbeck zurück-

gegangen. Vor allem die „Heiderstraße“ ist als Ortsdurchgangsstraße um rund 5.000 Kfz/Tag entlastet worden (Stadt 

Wegberg 2011). Die Verkehrsbelastungszahlen zeigen auf, dass der Verkehr vor allem auf den klassifizierten Straßen 

(Bundes-, Landes- und Kreisstraße) abgewickelt wird, wodurch das untergeordnete Verkehrsnetz von Verkehr entlastet 

wird. 

 

Lärm  

Verkehrslärm 

Die Stadt Wegberg liegt außerhalb von Ballungsräumen westlich der Stadt Mönchengladbach. Zu den Nachbargemein-

den existieren weite Grün- und Waldflächen. Spezielle Aktionspläne und Lärmschutzprogramme wurden in der Stadt 

Wegberg bisher nicht aufgestellt. Jedoch wurde und wird dem Aspekt Lärmschutz bei allen Planungen von Verkehrswe-

gen sowie in der Bauleitplanung innerhalb der geltenden Anforderungen Rechnung getragen. Laut interaktiver Lärmkarte 

NRW (Stand 2019) liegt das Plangebiet außerhalb der Reichweite von lärmimitierenden Hauptverkehrsstraßen. 

 

Im Plangebiet und dessen Umfeld bestehen Vorbelastungen durch den Kfz-Verkehr auf der „Heiderstraße“ als Ortsdurch-

gangsstraße. Allerdings ist die Verkehrsbelastung durch Verlagerungen auf die Umgehungsstraße um rund 5.000 Kfz/Tag 

zurückgegangen (Stadt Wegberg 2011). Die nördlich, westlich bzw. südlich verlaufende „Wehrstraße“, „Bücher Straße“ 

und die „Kampstraße“ weist nur eine sehr geringe tägliche Belastung auf. 

 

Aufgrund der geringen Kfz-Zahlen und der abschirmenden Wirkung der umgebenden Bebauung ist nicht von maßgebli-

chen Verkehrslärmimmissionen im Untersuchungsgebiet auszugehen. 

 

Gewerbelärmquellen 

Maßgebliche Gewerbelärmquellen liegen im Plangebiet nicht vor. Westlich des Plangebietes grenzt ein Gewerbebetrieb 

unmittelbar an das Plangebiet an. 
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In der Bücherstraße 22 ist 1987 eine Lagerhalle mit Bürotrakt für einen Dachdeckereibetrieb genehmigt worden. Die Mit-

arbeitenden haben morgens den Betrieb verlassen und sind abends zurückgekehrt. Der Betrieb ist inzwischen im Gewer-

begebiet Wildenrath angesiedelt. Ein Nutzungsänderungsantrag liegt nicht vor. Mit Datum vom 29.03.2019 wurde an 

dieser Adresse ein Gewerbe beim Ordnungsamt mit der Bezeichnung: „Handel mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugtei-

len" angemeldet. Eine Ortsbesichtigung im April 2019 hat ergeben, dass zumindest von außen keine Fahrzeuge erkenn-

bar waren. Da nicht zu erkennen war, dass der genehmigte Rahmen überschritten wird, war hier seitens der Bauauf-

sichtsbehörde nichts zu veranlassen. 

 

Feuerwehrwache 

Nordöstlich des Plangebietes liegt in ca. 120 m Entfernung die freiwillige Feuerwehr Arsbeck. Das Feuerwehrgerätehaus 

umfasst eine Fahrzeughalle mit drei Fahrzeugen sowie ein Verwaltungsgebäude. Es handelt sich im vorliegenden Fall 

nicht um eine 24-Stunden-Wache, sondern um einen Standort der freiwilligen Feuerwehr Arsbeck, so dass im Alarmfall 

die Angehörigen der Feuerwehr mit dem privaten Pkw erscheinen.  

 

Geruch 

Innerhalb des Plangebietes bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich derzeit keine geruchsemittierenden 

Betriebe. 

 

Elektromagnetische Felder 

Elektromagnetische Felder werden u.a. durch vorhandene Mobilfunksysteme und durch Starkstromleitungen, die im Erd-

reich verlegt sind, hervorgerufen. Außergewöhnliche Belastungen durch elektromagnetische Felder innerhalb des Plan-

gebietes sind nicht bekannt. 

 

Erholung 

Der Feldweg zwischen den Straßen „Auf dem Kamp“ und der „Kampstraße“ ist die einzige Erschließung, die allerdings 

nur gering frequentiert ist. Das Plangebiet besitzt daher nur eine eingeschränkte Eignung für die Naherholung. 

 

Lufthygiene  

Lufthygienische Vorbelastungen sind durch den Straßenverkehr auf der „Heiderstraße“ anzunehmen. Aufgrund der guten 

Austauschbedingungen und der geringen täglichen Verkehrszahlen sind Grenzwertüberschreitungen unwahrscheinlich (s. 

Tabelle 1). Auch im Bereich der Umgehungsstraße östlich der Ortslage Arsbeck werden die maßgeblichen Grenz- und 

Orientierungswerte nicht überschritten (Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, ohne Jahr). 

 

Feinstaubbelastungen können durch den Straßenverkehr sowie temporär aufgrund der ackerbaulichen Nutzung eintreten. 

Grenzwertüberschreitungen sind auch hier nicht zu erwarten. 

 

Seveso-III-Richtlinie (Störfallbetriebe) 

Nach dem kartographischen Abbildungssystem KABAS des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) liegt das vorliegende Plangebiet außerhalb von „Achtungsabständen“ von Störfall-Betrieben. Daher führt der 

Bebauungsplan III-4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan der Stadt Wegberg nicht zu einem Konfliktpotenti-

al im Sinne der Seveso-III-Richtlinie.  

 

Dem immissionsschutzrechtlichen Trennungsgrundsatz gemäß § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ist 

Rechnung getragen. 
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7.3.1.2. Prognose 

Durchführung der Planung 

Nutzungen 

Mit der Realisierung der Wohnbebauung gehen landwirtschaftliche Produktionsflächen und siedlungsnaher Freiraum 

verloren. Mit der Realisierung der Planung wird der im Flächennutzungsplan dargestellten Nutzung „Wohnbaufläche (W)“ 

entsprochen. 

 

Verkehr 

Der nördliche, östliche und südliche Teil des Plangebietes wird direkt über die „Wehrstraße“, die Straße „Auf dem Kamp“ 

sowie über die „Hufschmiedstraße“ an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz angebunden. Teile des westlichen und 

südwestlichen Bereiches werden direkt an die „Bücher Straße“ angebunden. Mit der Erschließung soll Durchgangsver-

kehr durch das Plangebiet unterbunden werden. Gleichzeitig werden die anfallenden Mehrverkehre auf die umliegenden 

Straßen verteilt. 

 

Mit der Realisierung der Wohnbebauung werden neue Quell- und Zielverkehre erzeugt. Durch ein zweigeteiltes Erschlie-

ßungssystem ergeben sich differenzierte Verkehrsflüsse. In dem Bereich des Plangebietes, der an die „Bücher Straße“ 

angebunden ist, sollen ca. 17 Wohneinheiten in Form von Einfamilienhäusern errichtet werden. Daraus ergeben sich in 

diesem Bereich folgende Quell- und Zielverkehre (s. Tabelle 2): 

 

Nutzung Ein-
wohner 
je WE 

Ein-
wohner 

Wege / 
Einwoh-
ner / d 

Anteil des 
Besucher-
verkehrs 

MIV-
Anteil 

Pkw-
Beset-

zungsgrad 

Anteil 
ex-

terne 
Fahr-
ten 

Gebietsbe-
zogener 

Wirtschafts-
verkehr 

Pkw-
Fahr-
ten /  
Tag 

17 WE 
Besucher-

verkehr 
2,5 43 3,5  80 % 1,1 10 %  100 

17 WE 
Besucher-

verkehr 
 43 2,0 5 % 75 % 1,3   3 

Wirtschafts-
verkehr 

 43      0,10 5 

Summe 
        

ca. 
110 

 

Tabelle 2: Schätzung Quell- und Zielverkehr im Bereich „Bücher Straße“ 
Quelle: BKI mbH 

Das Ergebnis zeigt auf, dass durch den westlichen Teil des Plangebietes ca. 110 Kfz-Fahrten pro Tag verursacht und 

über die „Bücher Straße“ abgewickelt werden. Aufgrund der geringen Kfz-Zahlen auf den das Plangebiet umgebenden 

Straßen, ist von einer verträglichen Abwicklung des Mehrverkehrs auszugehen. Kapazität- und Leistungsfähigkeitseng-

pässe sind nicht zu befürchten. 

 

Durch das zweigeteilte Erschließungssystem wird ein Großteil des Verkehres über die „Wehrstraße“ abgewickelt. Mit der 

Realisierung der Wohnbebauung werden auch hier neue Quell- und Zielverkehre erzeugt. In dem Bereich des Plangebie-

tes, der an die „Wehrstraße“ angebunden ist, sollen ca. 68 Wohneinheiten in Form von Einfamilienhäusern und vier Mehr-

familienhäusern errichtet werden. Daraus ergeben sich in diesem Bereich folgende Quell- und Zielverkehre (s. Tabelle 3): 
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Nutzung Ein-
wohner 
je WE 

Ein-
wohner 

Wege / 
Einwoh-
ner / d 

Anteil des 
Besucher-
verkehrs 

MIV-
Anteil 

Pkw-
Beset-

zungsgrad 

Anteil 
ex-

terne 
Fahr-
ten 

Gebietsbe-
zogener 

Wirtschafts-
verkehr 

Pkw-
Fahr-
ten /  
Tag 

68 WE 
Besucher-

verkehr 
2,5 170 3,5  80 % 1,1 10 %  390 

68 WE 
Besucher-

verkehr 
 170 2,0 5 % 75 % 1,3   10 

Wirtschafts-
verkehr 

 170      0,10 17 

Summe 
        

Ca. 
420 

 

Tabelle 3: Schätzung Quell- und Zielverkehr im Bereich „Bücher Straße“ 
Quelle: BKI mbH 

Das Ergebnis zeigt in diesem Bereich auf, dass durch den östlichen Teil des Plangebietes ca. 420 Kfz-Fahrten pro Tag 

verursacht werden und über die „Wehrstraße“ abgewickelt werden. In der Gesamtsumme ergibt sich aus der Verkehrsab-

schätzung für das Plangebiet ein Verkehrsaufkommen von ca. 550 Kfz-Fahrten pro Tag. Aufgrund der geringen Kfz-

Zahlen auf den das Plangebiet umgebenden Straßen, ist von einer verträglichen Abwicklung des Mehrverkehrs auszuge-

hen. Kapazität- und Leistungsfähigkeitsengpässe sind nicht zu befürchten. 

 

Lärm  

Verkehrslärm 

Planerische Grundlage für die Prüfung erheblicher Belästigungen durch Geräuschimmissionen ist die DIN 18005. Gemäß 

Beiblatt I liegen für allgemeine Wohngebiete (WA) die Orientierungswerte von 55 dB(A) tags bzw. 45 dB(A) nachts zu 

Grunde. 

 

Lärmbelastungen oberhalb dieser Orientierungswerte sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht zu erwarten. 

Dies resultiert aus den geringen Kfz-Zahlen und der abschirmenden Wirkung der umgebenden Bebauung. Auch für die 

umliegende, bestehende Bebauung sind keine erheblichen Auswirkungen in Form von Grenzwertüberschreitungen durch 

Verkehrslärm zu erwarten. 

 

Gewerbelärmquellen 

Bei der Realisierung des Vorhabens werden keine maßgeblichen Gewerbelärmquellen innerhalb des Plangebietes her-

vorgerufen, da mit der Planung Wohnbebauung realisiert werden soll. 

 

Westlich grenzt ein Gewerbebetrieb unmittelbar an das Plangebiet an. Planerische Grundlage für die Prüfung erheblicher 

Belästigungen durch Geräuschimmissionen ist die TA Lärm. Für die ermittelte Art der baulichen Nutzung sind folgende 

Immissionsrichtwerte (IRW) nach Nr. 6.1 der TA Lärm zu berücksichtigen: 

 

d) in allgemeinen Wohngebieten tags 55 dB(A) nachts 40 dB(A) 
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„Tags“ bezieht sich auf die Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und „nachts“ bezieht sich auf die Zeit von 22:00 Uhr bis 

06:00 Uhr. Maßgeblich zur Beurteilung der Geräuschsituation zur Nachtzeit ist gemäß TA-Lärm die kritischste Nachtstun-

de. 

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die IRW am Tag um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr 

als 20 dB(A) überschreiten. 

 

Lärmbelastungen durch den westlich des Plangebietes gelegenen Gewerbebetrieb oberhalb der Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht zu erwarten. Dies resultiert vor allem aus Nutzung des 

Gewerbebetriebes („Handel mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen"). 

 

Feuerwehrwache 

Eine erhebliche Lärmbelastung durch den Betrieb der freiwilligen Feuerwehrwache in Arsbeck ist im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes nicht zu erwarten. Dies resultiert aus der Entfernung zwischen Neubebauung und dem Standort der 

freiwilligen Feuerwehr sowie der Ausrichtung der Gebäude zueinander. Zwischen der geplanten Neubebauung und der 

Gebäude der freiwilligen Feuerwehr erzeugen Bestandsgebäude eine abschirmende Wirkung für die umgebende Bebau-

ung. 

 

Geruch 

Innerhalb des Plangebietes bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich derzeit keine geruchsemittierenden 

Betriebe. 

 

Elektromagnetische Felder 

Elektromagnetische Felder werden u.a. durch vorhandene Mobilfunksysteme und durch Starkstromleitungen, die im Erd-

reich verlegt sind, hervorgerufen. Außergewöhnliche Belastungen durch elektromagnetische Felder innerhalb des Plan-

gebietes sind nicht bekannt. 

 

Erholung 

Der Feldweg zwischen den Straßen „Auf dem Kamp“ und der „Kampstraße“ ist die einzige Erschließung, die allerdings 

nur gering frequentiert ist. Das Plangebiet besitzt daher nur eine eingeschränkte Eignung für die Naherholung. 

 

Lufthygiene 

Hinsichtlich der lufthygienischen Verhältnisse sind keine relevanten erhöhten Belastungen durch die Kfz-Quell- und Ziel-

verkehre zu erwarten. 

 

Seveso-III-Richtlinie (Störfallbetriebe) 

Nach dem kartographischen Abbildungssystem KABAS des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) liegt das vorliegende Plangebiet außerhalb von „Achtungsabständen“ von Störfall-Betrieben. Daher führt der 

Bebauungsplan III-4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan der Stadt Wegberg nicht zu einem Konfliktpotenti-

al im Sinne der Seveso-III-Richtlinie. Dem immissionsschutzrechtlichen Trennungsgrundsatz gemäß § 50 Bundesimmis-

sionsschutzgesetz (BImSchG) ist Rechnung getragen. 

 

Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Plangebiet weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Es würden keine weiteren 

Möglichkeiten für die Ansiedlung eines neuen Wohngebietes geschaffen, so dass keine Mehrverkehre entstehen würden. 

Damit würden keine weiteren Emissionen ausgelöst. 
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7.3.1.3. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Nutzungen 

Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

 

Verkehr 

Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

 

Lärm  

Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

 

Geruch 

Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

 

Elektromagnetische Felder 

Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

 

Erholung 

Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

 

Lufthygiene  

Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

 

Seveso-III-Richtlinie (Störfallbetriebe) 

Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

 

7.3.2. Schutzgüter Tiere und Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die Grundlage für die Berücksichtigung der Belange von Flora, Fauna und biologischer Vielfalt ergibt sich aus den Anfor-

derungen des § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a des BauGB sowie aus den Vorgaben des BNatSchG und des LG NRW. Die Dar-

stellungen von Landschaftsplänen o.ä. sind zu berücksichtigen. 

 
7.3.2.1. Bestandsbeschreibung 

Tiere 

Im Plangebiet und seiner Umgebung sind keine Vogelschutzgebiete nach der Richtlinie 79/409/EWG der Europäischen 

Union ausgewiesen.  

 

Die Beeinträchtigung von artenschutzrechtlichen Belangen ist im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu beurteilen. 

Das Bundesnaturschutzgesetz sieht gemäß § 19 Abs. 3 eine Berücksichtigung von „streng geschützten Arten“ bei Eingrif-

fen in Natur und Landschaft vor. Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Fachbeitrag zur Artenschutzprüfung 

der Stufe I (ASP Stufe I) erarbeitet. 

 

Pflanzen und Biotoptypen 

Das Plangebiet hat eine Größe von etwa 4 ha, die sich zum Großteil aus extensiv genutzten Ackerflächen, in Form von 

Blühstreifen und Getreideuntersaaten, zusammensetzen. Vereinzelt kommen Birken innerhalb einer Ruderalflur inmitten 

des Plangebiets vor. Neben den offenen Ackerflächen bildet eine Fichtenparzelle, in denen teilweise Specht- bzw. Baum-

höhlen vorhanden sind, sowie daran angrenzend eine alte, überwiegend aus Apfelbäumen und vereinzelte Pflaumen-
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bäume bestehende Obstwiese, den zweitgrößten Anteil des Plangebietes. Dichte und zum Teil hochgewachsene Gebü-

sche, größtenteils bestehend aus Brombeere und Holunder, sind randlich um die Fichtenparzelle zu finden. Parallel zur 

Obstwiese verläuft westlich ein ca. 25 bis 30 m breiter Grünlandstreifen. Im Süden des Plangebiets grenzen eutrophe 

Säume (größtenteils mit Brennnessel) mit anschließenden Siedlungsgärten sowie einzelnen Bäumen an. Im nördlichen 

Bereich befindet sich eine etwa 900 m² große Fläche mit weiteren, größtenteils abgestorbenen Fichten, ebenfalls mit 

einem Gehölzbestand aus Brombeere und Holunder umringt. 

 

Vorprüfung zur FFH-Verträglichkeit 

Innerhalb des Plangebietes liegen keine FFH-Gebiete nach der Richtlinie 92/43/EWG der Europäischen Union vor. Etwa 

150 m südlich befindet sich ein Ausläufer des FFH-Gebietes „Helpensteiner Bachtal-Rothenbach“' (DE-4803-303). Auf-

grund der räumlichen Nähe zu diesem Schutzgebiet wird zusätzlich gem. Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. § 34 des 

BNatSchG eine Vorprüfung der Verträglichkeit dieses Vorhabens mit den festgelegten Erhaltungszielen des betreffenden 

Gebietes erarbeitet. 

 

Aufgrund der räumlichen Nähe zu diesem Schutzgebiet wird zusätzlich gem. Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. § 34 

des BNatSchG eine Vorprüfung der Verträglichkeit dieses Vorhabens mit den festgelegten Erhaltungszielen des betref-

fenden Gebietes erarbeitet. 

 

7.3.2.2. Prognose 

Durchführung der Planung 

Tiere, Pflanzen, Biotoptypen 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens III-4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan wurde durch das Büro 

raskin Umweltplanung und Umweltberatung im Juli 2019 eine Artenschutzprüfung 1 (ASP Stufe 1) durchgeführt, um im 

Vorfeld ein Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG auszuschließen und artenschutzrechtliche Konflikte 

zu vermeiden. Die Artenschutzprüfung 1 kommt zu folgendem Ergebnis: 

 

Die Vorprüfung ergibt, dass allgemein häufige europäisch geschützte und die planungsrelevanten Vogelarten Steinkauz, 

Bluthänfling, Feldsperling, Girlitz und Star sowie Baumhöhlen bewohnende Fledermausarten potenziell im Plangebiet 

vorkommen können. Unter Beachtung der beschriebenen Maßnahmen (Bauzeitenfenster für die Baufeldfreimachung, 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahme: Ersatz von Sommerquartieren für Baumhöhlen bewohnende Fledermausarten) kann 

der Eintritt von Verbotstatbeständen nach § 44 I BNatSchG bei Umsetzung des Planvorhabens für die Gruppe der allge-

mein häufigen europäischen Brutvogelarten sowie der Baumhöhlen bewohnenden Fledermausarten ausgeschlossen 

werden. 

 

Für Steinkauz, Girlitz, Bluthänfling, Feldsperling und Star ist trotz der genannten Maßnahmen nicht auszuschließen, dass 

Zugriffsverbote des § 44 I BNatSchG ausgelöst werden. Es ist daher für Steinkauz, Girlitz, Bluthänfling, Feldsperling und 

Star eine vertiefende Art-für-Art-Analyse (ASP Stufe II) erforderlich, bei der zunächst zu ermitteln ist, ob die Arten tatsäch-

lich im Plangebiet vorkommen und inwieweit sie ggf. von den Planungen betroffen sind. Weiterhin wäre in diesem Falle im 

Rahmen der vertiefenden Prüfung zu klären, wie der möglichen Betroffenheit und den daraus resultierenden Verbotstat-

beständen nach § 44 I BNatSchG durch Vermeidungsmaßnahmen und mögliche vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

entgegengewirkt werden kann. 

 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens III-4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan wurde durch das Büro 

raskin Umweltplanung und Umweltberatung im August 2019 aufgrund der räumlichen Nähe zu dem etwa 150 m südlich 

des Plangebietes befindenden Ausläufer des FFH-Gebietes „Helpensteiner Bachtal-Rothenbach“' (DE-4803-303) gem. 

Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. § 34 des BNatSchG eine Vorprüfung der Verträglichkeit (Screening) dieses Vorha-
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bens mit den festgelegten Erhaltungszielen des betreffenden Gebietes erarbeitet. Die FFH-Vorprüfung kommt zu folgen-

dem Ergebnis: 

 

Eine Prüfung der relevanten Wirkfaktoren liefert das Ergebnis, dass die Möglichkeit erheblicher Auswirkungen und Beein-

trächtigungen auf das FFH-Gebiet „Helpensteiner Bachtal-Rothenbach“ oder deren maßgebliche Bestandteile ausge-

schlossen sind und keine der genannten Arten oder Lebensraumtypen negativ beeinflusst werden. Vorsorglich werden 

Maßnahmen zur Minderung potenzieller stofflicher Einwirkung auf das FFH-Gebiet genannt. 

 

Die Planung des Vorhabens ist mit den habitatschutzrechtlichen Vorgaben vereinbar und eine vertiefte FFH-

Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. 

 

Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die Böden weiterhin extensiv landwirtschaftlich genutzt, so dass das Land-

schaftsbild weiter agrartypisch geprägt wäre. Es würden keine weiteren Möglichkeiten für die Ansiedlung von Wohnbau-

flächen geschaffen, so dass die potentiellen Lebensräume der vorkommenden Arten und Pflanzen erhalten bleiben kön-

nen. Damit würden keine weiteren Emissionen ausgelöst. Auch zusätzliche Lärmemissionen durch die Wohnbebauung 

würden unterbleiben. 

 

7.3.2.3. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Durch ein Bauzeitenfenster für die Baufeldfreimachung und die damit einhergehende Gehölzentnahme lässt sich aus-

schließen, dass Einzelindividuen (insbesondere Nestlinge) der europäischen Brutvogelarten und der Baumhöhlen bewoh-

nenden Fledermausarten während der Bauarbeiten zu Schaden kommen. 

 

Hierzu ist die Baufeldräumung vorsorglich außerhalb der Brutperiode der Vögel und der Aktivitätsperiode der Fleder-

mausarten durchzuführen. Es ergibt sich ein Zeitfenster zwischen Oktober und Ende Februar, unter dessen Beachtung 

die Wahrscheinlichkeit des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch das Vernichten von Vogelbruten 

oder Fledermäusen bei der Baufeldräumung sicher ausgeschlossen wird. 

 

Ein entsprechender Hinweis wird im Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Für den Verlust potenzieller Sommerquartiere (Baumhöhlen) in der Fichtenparzelle für Baumhöhlen bewohnende Fleder-

mausarten, sind Fledermauskästen an geeigneten Bereichen im Umfeld zu installieren (Worst-Case-Annahme). Diese 

sind nach Möglichkeit an Bäumen anzubringen, da die wegfallenden potenziellen Quartiere in gleicher Struktur auszuglei-

chen sind, beispielsweise an Bäumen nördlich oder südlich des Plangebietes. 

 

In der ASP I wird der Einsatz von zehn Flachkästen, vorzugsweise mindestens zwei verschiedene Typen (vgl. MKULNV 

2013) empfohlen. Als Sommerquartier kommen z.B. die Fledermaus-Universalhöhle 1FFH und der Fledermausflachkas-

ten 1FF der Firma Schwegler oder Produkte vergleichbarer Bauweise in Frage. Alternativ kann auch die Fledermaushöhle 

2F der Firma Schwegler oder die Fledermaushöhle 12 oder 14 mm Einflug FLH12/FLH14 der Firma Hasselfeldt verwen-

det werden. Diese müssen jedoch gewartet (von Kot gereinigt) werden. Bei der Auswahl der Hangstellen ist auf die Mög-

lichkeit eines freien und ungehinderten Anfluges zu achten (Freiheit von hineinragenden Ästen). Die Fledermauskästen 

sollten in Anlehnung an die Vorgaben des LANUV (2019a) in unterschiedlichen Höhen (mindestens 3 - 4 m) mit unter-

schiedlicher Exposition befestigt werden. Nach LANUV (2019a) sollte die Ausbringung der Kästen in Gruppen zu je zehn 

Stück erfolgen. Da die möglichen gehölzbestandenen Parzellen jedoch recht klein sind, können auch fünf Kästen im Nor-

den und fünf Kästen im Süden angebracht werden. Die empfohlenen Maßnahmen sind im weiteren Verfahren mit der 

zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen. 
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Ein entsprechender Hinweis wird im Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Im weiteren Verfahren ist die Erarbeitung einer vertiefenden Art-für-Art-Analyse (ASP Stufe II) erforderlich, bei der zu-

nächst zu ermitteln ist, welche Arten tatsächlich im Wirkraum des geplanten Wohngebietes vorkommen und inwieweit 

diese ggf. von den Planungen betroffen sind. Die Erarbeitung der Artenschutzprüfung II erfolgt zwischen März und Juli 

2020. Die Ergebnisse aus der ASP II werden im weiteren Verfahren im Umweltbericht ergänzt. 

 

Um stoffliche Einwirkungen auf das FFH-Gebiet „Helpensteiner Bachtal-Rothenbach“ zu vermeiden, sind folgende vor-

sorgliche Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen zu treffen: 

 

 Staubemissionen während der Bauphase sind sowohl durch Maßnahmen nach dem Stand der Technik zur 

Staubbegrenzung bei den eingesetzten Maschinen und Arbeitsprozessen als auch durch organisatorische Maß-

nahmen bei Betriebsabläufen so weit als möglich zu begrenzen (z.B. Befeuchten von Baustraßen in Trocken-

perioden), 

 Flächen zum Lagern von Materialien oder Flächen der Baustelleneinrichtung sind im Siedlungsbereich, nicht auf 

den freien Flächen westlich zum FFH-Gebiet hin, einzurichten. 

 

Auch nichtstoffliche Einwirkungen sind auf das nötigste Maß zu begrenzen. 

 

Ein entsprechender Hinweis wird im Bebauungsplan aufgenommen. 

 

7.3.3. Schutzgut Boden 

Böden sind ein bedeutender Bestandteil des Naturhaushaltes. Mit seinen natürlichen Funktionen ist der Boden Lebens-

grundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen und übt als zentrales Umweltmedium 

vielfältige Funktionen im Ökosystem aus. Deshalb kommt dem Schutz des Bodens in seiner Funktion als Lebensgrundla-

ge für künftige Generationen eine besondere Bedeutung zu (vorsorgender Bodenschutz).  

 

Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist die Gemeinde verpflichtet, gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 7 Baugesetz-

buch (BauGB) die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- 

und Arbeitsbevölkerung sowie die Belange des Bodens zu berücksichtigen. Das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

zielt in § 1 darauf ab, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche 

Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu 

sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen 

Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so 

weit wie möglich vermieden werden. Der Schutz von Böden und Bodenfunktionen (§ 2 Abs. 1 und 2 BBodSchG) wird 

somit durch das Bundes-Bodenschutzgesetz gesetzlich geregelt. Gem. § 4 Abs. 1 BBodSchG hat jeder, der auf den Bo-

den einwirkt, sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. 

 

7.3.3.1. Bestandsbeschreibung 

Schutzwürdige Böden 

Die Böden im Plangebiet werden landwirtschaftlich genutzt. Im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzung sind entspre-

chende stoffliche Belastungen des Bodens durch den Einsatz von Düngemittel wahrscheinlich. Im Bereich des Plangebie-

tes steht laut BK 50 der Bodentyp Braunerde an. 

 

Die Schutzwürdigkeit des Bodens wird mit „nicht bewertet“ angegeben. Die Bodenartgruppe des Oberbodens ist als san-

dig-schluffig ausgebildet. Die Wasserversorgung von Kulturpflanzen wird mit einer mittleren nutzbaren Feldkapazität ohne 
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Grundwasser- und Stauwassereinfluss beschrieben. Die Versickerungseignung des Bodentyps Braunerde wird als be-

dingt geeignet beschrieben. Die gesättigte Wasserleitfähigkeit dieses Bodentyps ist hoch, gleichzeitig ist die Gesamtfil-

terwirkung als gering beschrieben, so dass die Schutzfunktion für das Grundwasser als mittel zu bezeichnen ist. 

 

Baugrund 

Im Zuge der Entwicklung des östlich angrenzenden Wohngebietes (Bebauungsplan III-4B, Arsbeck - Auf dem Kamp, 2. 

Teilbebauungsplan) wurde im Jahr 2004 ein geotechnischer Bericht über die Boden- und Wasserverhältnisse erarbeitet. 

Aufgrund der Tatsache, dass keine Nutzungsänderung des Bodens stattgefunden hat, können die Ergebnisse als aussa-

gekräftig bewertet und für das Bebauungsplanverfahren III-4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan herange-

zogen werden. 

 

Das Plangebiet bewegt sich um rund 80 m ü. NHN. Bei den vorhandenen Böden im Plangebiet handelt es sich im We-

sentlichen um bedingt naturnahe, fruchtbare Böden. Der gewachsene Untergrund wird aus einem rund 12 m dicken 

Schichtpaket eiszeitlicher „Terrassenablagerungen“ aus Sand und Kies gebildet. Die „Terrassenablagerungen“ reichen bis 

dicht unter Gelände. 

 

Das Schichtpaket besteht insgesamt aus drei Schichten: 

 

Schicht 1 – Ackerboden 

Die natürliche, gewachsene Baugrundoberseite besteht aus einer 0,4 m dicken Ackerbodenschicht, die infolge der land-

wirtschaftlichen Vornutzung (Pflügen) künstlich umgelagert und zum Teil in die unterlagernde Bodenschicht eingearbeitet 

wurde, so dass eine klare Schichtunterseite nicht mehr ausgeprägt ist. 

 

Diese Schicht muss im Bereich der geplanten Erschließungsmaßnahmen als humoser Oberboden flächig abgeschoben 

werden. Aufgrund des großen humosen Anteils mit seinem entsprechenden Wasserbindevermögen kann in dieser 

Schicht nicht gezielt versickert werden. 

 

Schicht 2 – lehmige Deckschicht 

In Teilbereichen des Plangebietes folgt nach dem Ackerboden eine lehmige Deckschicht. Aufgrund der schluffigen und 

stark schluffigen Nebenanteile in dem Kies-Sand-Gemisch ist der Boden nur schwach bis schwer durchlässig, weil auf-

grund des engen Bodenporenraums einer Versickerung große Kapillar- und Reibungskräfte entgegenwirken. 

 

Diese Schicht ist daher aus wasserrechtlichen und technischen Gründen für eine gezielte Versickerung von Nieder-

schlagswasser grundsätzlich ungeeignet und müsste von Versickerungsanlagen durchstoßen werden. 

 

Schicht 3 – Terrassensande 

Diese Schicht besteht aus dicht bis sehr dicht gelagerten, nicht-bindigen Korngemischen aus kiesig-mittelsandigen Grob-

sanden, grob- und mittelsandigen Kiesen. In diesem grundsätzlich durchlässigen Boden sind örtlich dünne, nur zentime-

terdicke Schluff-Zwischenlagen eingeschaltet, die nach Niederschlägen zeitweise zu Stau- und Schichtenwasserbildun-

gen führen können. 

 

Fazit 

Eine betriebssichere gezielte Versickerung von nicht verunreinigtem Niederschlagswasser ist in der Schicht 3 aufgrund 

der Bodendurchlässigkeiten technisch zulässig und möglich und aufgrund des nachgewiesenen Grundwasserflurabstan-

des diesbezüglich auch wasserrechtlich genehmigungsfähig. 
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Das Niederschlagswasser kann im Bebauungsplangebiet sowohl über Muldenversickerungen (idealerweise in Bereichen, 

in denen die „lehmige“ Deckschicht nicht oder nur in geringen Dicken vorhanden ist) als auch in Rigolen, mit denen diese 

Schicht 2 durchstoßen werden muss, versickert werden. 

 

Aufgrund der unterschiedlichen Bodenverhältnisse kann jedoch keine uneingeschränkte Empfehlung zur Versickerung 

von Niederschlagswasser im Geltungsbereich gegeben werden. Dies ist, je nach Tiefe und Beschaffenheit der Boden-

schichten auf dem Einzelgrundstück, nur unter erheblichem Aufwand zu erreichen und stellt für den Bauherrn/-in bei un-

günstigen Bodenverhältnissen eine nicht unerhebliche finanzielle Mehrbelastung dar. 

 

Altlastverdachtsflächen 

Im Altlastenkataster des Kreises Heinsberg liegen keine Eintragungen über altlastenverdächtige Flächen und / oder eine 

schädliche Bodenveränderung vor. 

 
7.3.3.2. Prognose 

Durchführung der Planung 

Mit der Realisierung des Bebauungsplanes werden Eingriffe in bestehende Bodenstrukturen ausgelöst. Durch die Neu-

ausweisung von Flächen zur Bebauung bereitet der Bebauungsplan eine Erstbebauung bzw. -versiegelung bisher land-

wirtschaftlich genutzter Flächen vor, wodurch die Bodenfunktionen auf einer Fläche von max. rd. 4,0 ha nahezu vollstän-

dig zerstört werden. Im Bereich von Garten- und intensiv genutzten Grünflächen sind strukturelle und stoffliche Störungen 

zu erwarten. Durch die Festsetzung des Bebauungsplanes gehen die natürlichen Bodenfunktionen anlagen- und baube-

dingt verloren. Durch die Erhöhung des Versiegelungsgrades reduzieren sich die natürlichen Bodenfunktionen wie Habi-

tatfunktionen für Pflanzen und Tiere sowie Versickerungs-, Filter- und Pufferfunktionen auf den bisherigen Freiflächen. 

Insgesamt ist bei der Umsetzung der Planung von erheblichen lokalen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden auszuge-

hen. 

 

Außerhalb der Überbauung können in der Bauphase Bodenschäden durch Befahren mit schweren Maschinen oder Bo-

denverunreinigungen durch Leckagen etc. entstehen. 

 

Nichtdurchführung der Planung  

Bei Nichtdurchführung der Planung entfällt die zusätzliche Versiegelung durch die Realisierung des Vorhabens. Die land-

wirtschaftlichen Böden im Plangebiet blieben in ihrer derzeitigen Ausprägung mit den dazugehörigen Auswirkungen auf 

die Umwelt erhalten. Bei verbleibender landwirtschaftlicher Nutzung würde weiterhin eine Beeinträchtigung der natürli-

chen Grundlagen in den Bereichen Bodenfunktion, Bodenqualität und Grundwasserqualität durch die Verwendung von 

Düngemitteln erfolgen. 

 
7.3.3.3. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Insgesamt führt die geplante Maßnahme zu einem Eingriff in den Boden. Innerhalb des Bebauungsplangebietes werden 

Maßnahmen getroffen, die mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden vermindern. Dazu zählt beispielsweise die 

Festsetzung einer Grundfläche (GRZ) von 0,4. Die festgesetzte GRZ darf durch Grundflächen gemäß § 19 Abs. 4 BauN-

VO bis zu einem Wert von 0,6 überschritten werden. Mindestens 40 % der Grundstücksflächen müssen so als Vegeta-

tionsflächen hergestellt werden. 

 

Als weitere Maßnahme wird zum Schutz des Bodens innerhalb der textlichen Festsetzungen ein Hinweis aufgeführt, der 

während der Baumaßnahme zu beachten ist. Dieser bezieht sich auf den Umgang und die Lagerung von Oberboden. Um 

den Boden vor dem Eintrag mit bodengefährdenden Stoffen zu schützen, wird zudem auf die gesetzlichen Vorgaben zum 

Umgang, zur Lagerung, zur Verarbeitung und ordnungsgemäßen Entsorgung hingewiesen. 
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7.3.4. Schutzgut Fläche 

Gemäß § 1 a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Dabei sind zur Ver-

ringerung der zusätzlichen Inanspruchnahmen von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der 

Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und anderen Maßnahmen zur 

Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

 

7.3.4.1. Bestandsbeschreibung 

Das Plangebiet besteht größtenteils aus landwirtschaftlicher Nutzfläche. Das Plangebiet, welches der Wohnnutzung zuge-

führt werden soll, ist ca. 4,0 ha groß. Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Wegberg sind die Flächen bereits 

als „Wohnbaufläche“ dargestellt. Durch die bestehende Darstellung im Flächennutzungsplan und durch die Aufstellung 

eines Bebauungsplanes werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, die bisher landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen der Wohnnutzung zuzuführen. 

 
7.3.4.2. Prognose 

Durchführung der Planung 

Durch die Realisierung des Vorhabens soll ein neues Wohngebiet im Wegberger Ortsteil Arsbeck entwickelt werden. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes III-4C, Arsbeck – Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan wird innerhalb des 

Plangebietes Fläche in Anspruch genommen, die bisher landwirtschaftlich genutzt worden ist. Im Flächennutzungsplan 

der Stadt Wegberg wird das Plangebiet als „Wohnbaufläche“ dargestellt. Dass das Plangebiet einer Wohnnutzung zuge-

führt wird, lässt sich damit aus der Darstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wegberg ableiten.  

 

Resultierend aus der Neuausweisung von Flächen zur Bebauung bereitet der Bebauungsplan eine Erstbebauung bzw. -

versiegelung bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen vor, wodurch dem Freiraum eine Fläche von max. rd. 4,0 ha 

entzogen wird. 

 

Nichtdurchführung der Planung  

Bei Nichtdurchführung entfällt die zusätzliche Versiegelung durch die Realisierung des Vorhabens. 

 

7.3.4.3. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

 
7.3.5. Schutzgut Wasser 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB ist Wasser ein Schutzgut, ebenso sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB Abwasser und 

Trinkwasser Belange, die in der Bauleitplanung zu berücksichtigen sind. Das Wasserhaushaltsgesetz regelt als Rahmen-

gesetz neben den Bewirtschaftungsgrundsätzen für Gewässer und dem allgemeinen Besorgnisgrundsatz für die Benut-

zung von Gewässern insbesondere die Genehmigungstatbestände für bestimmte Gewässerbenutzungen sowie die Rah-

menbedingungen für die ordnungsgemäße Abwasserbehandlung. Maßgebend für die Bauleitplanung ist das Landeswas-

sergesetz, das Anforderungen an den Umgang mit Niederschlagswasser formuliert. Nach § 44 Abs. 1 Landeswasserge-

setz NRW ist Niederschlagswasser von neu erschlossenen Gebieten zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein 

Oberflächengewässer einzuleiten. Entsprechende Regelungen können als Satzung beschlossen oder durch Festsetzun-

gen im Bebauungsplan getroffen werden. Weitergehende Anforderungen an die Niederschlagswasserbeseitigung regelt 

der Trennerlass (RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - IV-9 031 

001 2104 - vom 26.5.2004) des Landes Nordrhein-Westfalen. 
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7.3.5.1. Bestandsbeschreibung 

Oberflächengewässer 

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine Oberflächengewässer. Rund 150 m südlich des Geltungsbereichs 

verläuft der Krebsbach, ein 750 m langer Zufluss des Helpensteiner Bachs. Das nächstgelegene Stillgewässer befindet 

sich in rund 500 m Entfernung im Heuchter Bruch unmittelbar neben dem Verlauf des Krebsbaches. 

 

Grundwasser 

Das Untersuchungsgebiet liegt innerhalb eines Gebietes mit ergiebigen Grundwasservorkommen. Die Grundwasserflur-

abstände liegen bei rund 9 bis über 15 m unter Flur (Prof. Dr.-Ing. H. Dieler + Partner GmbH 2004), das Grundwasser 

fließt in westlicher Richtung dem Rurtal zu. 

 

Das Untersuchungsgebiet liegt innerhalb der Zone III A eines geplanten Wasserschutzgebietes. Die bereits zur Trinkwas-

sergewinnung genutzten Brunnen in Wegberg-Rödgen liegen in Fließrichtung in etwa 800 m Entfernung. 

 

Hochwasser 

Der Geltungsbereich liegt außerhalb von festgesetzten Überschwemmungsgebieten und außerhalb von Risikogebieten, 

die ab einem Hochwasserereignis HQhäufig / HQ100 / HQextrem überschwemmt werden können. 

 
7.3.5.2. Prognose 

Durchführung der Planung 

Oberflächengewässer 

Auswirkungen der Planung auf Oberflächengewässer sind auszuschließen. 

 

Grundwasser 

Durch die Bebauung und Versiegelung wird das Flächenpotential zur Grundwasserneubildung im Plangebiet grundsätz-

lich reduziert. 

 

Eine hydrogeologische Beurteilung hat ergeben, dass in den nördlichen und südwestlichen Teilbereichen unterhalb des 

0,4 m mächtigen Ackerbodens eine lehmige Deckschicht vorliegt, die nur schwach bis schwer durchlässig ist. Diese Be-

reiche sind für eine Versickerung grundsätzlich ungeeignet. Unterhalb dieser Lehmschicht und in den östlichen Teilberei-

chen des Geltungsbereiches ist eine Versickerung grundsätzlich möglich. Aufgrund der Tiefe des Grundwasserspiegels 

(zwischen rund 15 und 9 m unter Grund) sind Verunreinigungen durch die Versickerung anfallenden Niederschlagswas-

sers auszuschließen (Prof. Dr.-Ing. H. Dieler + Partner GmbH 2004). 

 

Der Untersuchungsbereich liegt in der Zone III A eines geplanten Wasserschutzgebietes, das bereits zur Trinkwasserge-

winnung genutzt wird. In der Regel ist eine Wohnbebauung in der Zone III mit den Zielen der Wassergewinnung zu ver-

einbaren, so dass grundsätzlich keine Konflikte erwartet werden. Das Risiko von Schadstoffeinträgen in das Grundwasser 

wird insbesondere baubedingt durch mögliche Einträge während der Bautätigkeit erhöht. Ein besonderes Augenmerk ist 

daher auf grundwasserbezogene Vorsorge- und Schutzmaßnahmen in der Bauphase zu richten. 

 

Hochwasser 

Auswirkungen der Planung in Bezug auf das Thema Hochwasser sind auszuschließen. 
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Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung entfällt die zusätzliche Versiegelung durch die Realisierung von Wohnbauflächen und der Ver-

kehrsflächen. Es würde kein zusätzliches belastetes Niederschlagswasser sowie Abwasser anfallen. Auch wird das Flä-

chenpotential zur Grundwasserneubildung im Plangebiet nicht reduziert. 

 

7.3.5.3. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Die geotechnische Untersuchung des Geltungsbereichs kommt zu dem Ergebnis, dass eine Versickerung des auf den 

privaten Flächen anfallenden Niederschlagswassers in Teilbereichen nur mit erheblichem Aufwand erreicht werden kann. 

Aufgrund dieser ungleichen Bodenverhältnisse im Plangebiet kann keine uneingeschränkte Versickerungsempfehlung 

gegeben werden und es wird daher auf eine grundstücksbezogene Prüfung der Versickerungsfähigkeit im Rahmen der 

textlichen Festsetzungen hingewiesen. Im Zuge der Baugenehmigung kann dies endgültig geklärt werden. 

 

7.3.6. Schutzgüter Luft und Klima / Energie 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) und h) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Auswirkungen auf das Klima und 

die Luft zu berücksichtigen. Übergeordnetes Ziel ist es, klimaökologische Ausgleichsräume und Luftleitbahnen zu erhal-

ten, klimatische Belüftungsräume aufzuwerten, lufthygienische Belastungen zu reduzieren und das Entstehen lufthygie-

nisch problematischer Situationen zu vermeiden. 

 

7.3.6.1. Bestandsbeschreibung 

Klima 

Großklimatisch ist das Untersuchungsgebiet dem atlantisch beeinflussten Klimabereich des Niederrheinischen Tieflandes 

zuzuordnen. Dazu zählen mäßig warme, niederschlagsreiche Sommer und mäßig milde Winter. Die durchschnittliche 

Jahrestemperatur liegt bei 10,3°C. Der mittlere Jahresniederschlag im Umfeld von Wegberg liegt zwischen 750 und 

800 mm. Die vorherrschende Windrichtung ist Südwest. 

 

Lokalklimatisch ist vor dem Hintergrund der Biotop- und Nutzungsstruktur davon auszugehen, dass die Freiflächen des 

Untersuchungsgebietes einen Beitrag zur nächtlichen Kaltluftentstehung leisten. Die angrenzenden Siedlungsbereiche 

sind aufgrund ihrer lockeren Bebauungsstruktur allerdings nicht als Lastraum dicht bebauter Siedlungsbereiche zu beur-

teilen. Relevante klimatische Ausgleichsfunktionen des Untersuchungsgebietes sind daher nicht gegeben. 

 

Lufthygiene 

Im weiteren Umkreis des Vorhabens bestehen keine bedeutenden industriellen oder gewerblichen Emissionsquellen. 

Westlich des Plangebietes liegt ein Gewerbebetrieb. Von diesem gehen jedoch keine lufthygienischen Belastungen aus, 

die zu möglichen Grenzwertüberschreitungen beitragen. Im näheren Umfeld des Untersuchungsgebietes liegen auch 

keine landwirtschaftlichen Hofstellen. 

 

Lufthygienische Vorbelastungen sind durch den Straßenverkehr auf der „Heiderstraße“ anzunehmen. Aufgrund der guten 

Austauschbedingungen und der geringen täglichen Verkehrszahlen sind Grenzwertüberschreitungen unwahrscheinlich (s. 

Kap. 7.3.1). Auch im Bereich der Umgehungsstraße, östlich der Ortslage Arsbeck, werden die maßgeblichen Grenz- und 

Orientierungswerte nicht überschritten. 

 

Feinstaubbelastungen können durch den Straßenverkehr sowie temporär aufgrund der ackerbaulichen Nutzung eintreten. 

Grenzwertüberschreitungen sind auch hier nicht zu erwarten. 

 

 



Bebauungsplan III-4C, Begründung zur frühzeitigen Beteiligung 
Arsbeck - Auf dem Kamp, 
3. Teilbebauungsplan 

Fassung vom 23.04.2020 

 

Beratungsgesellschaft für kommunale Infrastruktur mbH       Seite 44 / 51 

7.3.6.2. Prognose 

Durchführung der Planung 

Klima 

Mit der Realisierung der Bebauung kommt es zu einem kleinflächigen Verlust von Kaltluftentstehungsflächen und lokal-

klimatischen Veränderungen in Richtung siedlungsklimatischer Verhältnisse. Da die umgebenden Ackerflächen die klima-

tische Ausgleichsfunktion weiterhin übernehmen, die bisher vom Kaltlufteinzug profitierenden Siedlungsbereiche keinen 

Lastraum darstellen und die Planung eine Siedlungsstruktur mit Durchgrünung vorsieht, werden keine erheblichen nach-

teiligen Auswirkungen auf das lokale Klima entstehen. 

 

Lufthygiene 
Hinsichtlich der lufthygienischen Verhältnisse sind keine relevanten erhöhten Belastungen durch die Kfz-Quell- und Ziel-

verkehre zu erwarten. 

 

Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung entfallen die kleinräumigen Änderungen der mikroklimatischen Verhältnisse. Die Luft-

qualität in ihrer derzeitigen Ausprägung bleibt erhalten. 

 
7.3.6.3. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Klima 

Innerhalb des Bebauungsplangebietes werden Maßnahmen getroffen, die mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut 

Klima vermindern. Dazu zählt beispielsweise die Festsetzung einer Grundfläche (GRZ) von 0,4. Die festgesetzte GRZ 

darf durch Grundflächen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einem Wert von 0,6 überschritten werden. Mindestens 40 % 

der Grundstücksflächen müssen so als Vegetationsflächen hergestellt werden. 

 

Lufthygiene 
Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

 
7.3.7. Schutzgut Landschaft 

Die Grundlage für die Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft ergibt sich aus den Anforderun-

gen des § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a Abs. 2 und 3 des BauGB sowie aus den Vorgaben des BNatSchG und des LG NW. 

 

7.3.7.1. Bestandsbeschreibung 

Charakteristische Merkmale des Naturraums „Schwalm-Ebene“ sind die Fließgewässer und Auen in den Tälern sowie die 

Mischwälder und landwirtschaftlichen Flächen auf der Hauptterrasse. 

 

Der Geltungsbereich selbst ist geprägt durch die Lage innerhalb der umgebenden Wohnbebauung entlang der umgeben-

den Straßen. Jenseits dieser Lage schließt sich vor allem landwirtschaftliche Nutzung an. Westlich des Plangebietes 

befinden sich geschlossene Waldbereiche. Sichtbeziehungen von außerhalb in das Untersuchungsgebiet sind aufgrund 

der das Plangebiet umgebenden Bebauung nur schwer möglich. 

 

Die landwirtschaftliche Nutzung des Untersuchungsgebietes bedingt eine landschaftliche Strukturarmut. Lediglich die 

südlich im Plangebiet gelegene Fichtenparzelle und die randlichen Gehölzbestände haben eine gliedernde und belebende 

Wirkung. Die Qualität des Landschaftsbildes innerhalb des Geltungsbereichs ist insgesamt gering. 
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7.3.7.2. Prognose 

Durchführung der Planung 

Mit der Ausweitung der Wohnbauflächen wird das vorherrschende Landschaftsbild im Plangebiet verändert. Der bisher 

vorliegende Charakter, geprägt durch landwirtschaftliche Nutzflächen, wird durch die Planung in Anspruch genommen. 

Die Planung beansprucht Flächen, die sich im weitesten Sinne innerhalb bestehender Bebauung befinden. Somit erfolgt 

keine Flächeninanspruchnahme in Form eines komplett neuen Siedlungsansatzes. 

 

Es gehen Flächen mit vergleichsweise geringer Landschaftsbildqualität verloren, insoweit sind keine erheblichen nachtei-

ligen Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten. Lärmbedingte Störeffekte auf die Wahrnehmung der Landschaft 

nehmen durch die erhöhten Verkehre und die Nutzung der Wohnbebauung sowie temporär durch die Bautätigkeit zu.  

 

Nichtdurchführung der Planung  

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt das Landschaftsbild in seiner heutigen Ausprägung erhalten. Das Landschafts-

bild wäre weiter durch landwirtschaftliche Nutzflächen geprägt. 

 

7.3.7.3. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Innerhalb des Bebauungsplangebietes werden Maßnahmen getroffen, die mögliche Auswirkungen auf das Landschafts-

bild vermindern. Dazu zählt beispielsweise die Festsetzung einer Grundfläche (GRZ) von 0,4. Die festgesetzte GRZ darf 

durch Grundflächen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einem Wert von 0,6 überschritten werden. Mindestens 40 % der 

Grundstücksflächen müssen so als Vegetationsflächen hergestellt werden.  

 

7.3.8. Schutzgut Kultur- und Sachgüter  

Gemäß Denkmalschutzgesetz NRW sind Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu 

erforschen. Bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen sind die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 

zu berücksichtigen. Ziel des Denkmalschutzes ist die Erhaltung und Nutzung der Denkmäler und Denkmalbereiche sowie 

eine angemessene Gestaltung ihrer Umgebung. Wer in oder auf einem Grundstück ein Bodendenkmal entdeckt, hat dies 

der Stadt oder dem Landschaftsverband unverzüglich anzuzeigen. 

 
7.3.8.1. Bestandsbeschreibung 

Baudenkmäler 

Baudenkmäler sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

 

Bodendenkmäler 

Über das Vorkommen von Bodendenkmälern und / oder archäologischen Funden ist nichts bekannt. 

 

7.3.8.2. Prognose 

Durchführung der Planung 

Es sind keine negativen Auswirkungen der Planung auf Kultur- und Sachgüter zu erwarten. 

 

Sollten wider Erwarten archäologische Bodenfunde oder sonstige Befunde auftreten, ist gemäß §§ 15 und 16 Denkmal-

schutzgesetz NRW die Untere Denkmalbehörde oder das Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland unverzüglich zu 

informieren. 

 

Nichtdurchführung der Planung  

Der Bereich des Plangebietes wird weiterhin durch Ackerbau und Erosion beeinträchtigt, hierdurch können potentielle 

Vorkommen von Bodendenkmälern beeinträchtigt werden. 
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7.3.8.3. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Vorsorglich wird im Bebauungsplan ein Hinweis aufgenommen, wie im Falle von Funden oder Hinweisen auf Boden-

denkmäler während der Bautätigkeiten die zuständige Behörde gem. §§ 15, 16 DSchG (Denkmalschutzgesetz) einzu-

schalten ist. 

 

7.3.9. Wechselwirkungen der einzelnen Schutzgüter 

Zwischen den einzelnen Schutzgütern bestehen vielseitige Wechselwirkungen. Die besondere Auseinandersetzung mit 

Wechselwirkungen ist nur dann erforderlich, wenn Sie bei Betrachtung der einzelnen Schutzgüter und Umweltaspekte von 

entsprechender Bedeutung ist. Die im Kapitel Umweltbelange behandelte schutzgutbezogene Betrachtung der einzelnen 

Umweltaspekte berücksichtigt bereits die möglichen Wechselwirkungen und die sich daraus ergebenden Umweltauswir-

kungen. Von einer weitergehenden Betrachtung kann daher Abstand genommen werden. 

 
7.3.10. Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase  

Mit der Durchführung der Baumaßnahmen oder im weiteren Betrieb können Wirkfaktoren auftreten, die sowohl Mensch 

als auch Tier betreffen können. 

 

7.3.10.1. Baubedingte Wirkungen 

Flächenbeanspruchung 

Durch baubedingte Flächenbeanspruchungen, z.B. Nutzungen als Baustreifen, Bau-, Lager- oder Rangierflächen kann es 

zu Zerstörungen oder Beeinträchtigungen von Nutzungs- und Lebensräumen über die anlagebedingt (durch die Bebau-

ung) beanspruchten Flächen hinaus kommen. Diese Nutzungen bzw. Eingriffe sind zeitlich auf die Bauphase und räum-

lich auf die Baustellenbereiche beschränkt. Grundsätzlich ist eine Wiederherstellung betroffener Strukturen nach Beendi-

gung der Baumaßnahmen möglich. 

 

Stoffeinträge 

Die Bautätigkeit ist mit Erdbewegungen verbunden. In bestimmten Fällen kann es in diesem Zusammenhang zu Verände-

rungen von Nutzungs- und Lebensräumen im Umfeld der Baustellen durch Einträge von Nährstoffen kommen (Ruderali-

sierung).  

 

Baubedingte akustische und optische Störwirkungen 

Die Bautätigkeit ist mit Maschinenbetrieb und daraus resultierenden Lärmemissionen verbunden, weiterhin mit visuellen 

Störwirkungen auf Nutzungs- und Lebensräume im Umfeld der Baustelle, durch Fahrzeuge und Maschinen sowie die 

Anwesenheit von Baupersonal. Diese Wirkungen sind zeitlich auf die Bauphase beschränkt. Bei der Bewertung der Be-

einträchtigungen sind die vorhandenen Vorbelastungen (hier v.a. durch die direkt angrenzenden Verkehrswege sowie die 

östlich und nordöstlich liegenden Gewerbegebiete sowie ferner durch die landwirtschaftliche Nutzung) zu berücksichtigen.  

 

Erschütterungen 

Mit der Bewegung von Boden und der geplanten Neubebauung sind auch Erschütterungen verbunden. Diese könnten 

temporäre Auswirkungen auf Mensch und Tier haben. 

 

Unmittelbare Gefährdung  

Unmittelbare Gefährdungen durch baubedingte Wirkungen können bei Einhaltung der vorhandenen Gesetze und Richtli-

nien ausgeschlossen werden. 
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7.3.10.2. Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen 

Flächeninanspruchnahme / Lebensraumverlust 

Anlagebedingte Flächenbeanspruchungen sind generell mit einem dauerhaften Verlust von Vegetationsflächen bzw. -

strukturen mit ihren Lebensraumfunktionen für Mensch und Tier verbunden. 

 

Im vorliegenden Fall kommt es zu anlagebedingten Flächeninanspruchnahmen von landwirtschaftlicher Fläche (u.a. 

Ackerland, Grünland). Entlang der landwirtschaftlich genutzten Flächen verlaufen zudem Säume, die ebenfalls von der 

Flächeninanspruchnahme betroffen sind. Es ist von einem überwiegenden Verlust der Vegetationsflächen im Plangebiet 

auszugehen, auch wenn mit dem Vorhaben ein begrüntes Wohnbaugebiet realisiert wird. 

 

Anlage- und betriebsbedingte akustische und optische Störwirkungen 

Derzeit sind die akustischen und optischen Störwirkungen, die durch die Nutzung und Bewirtschaftung der Flächen des 

Geltungsbereiches entstehen, als gering anzusehen, auch wenn die Nutzung durch landwirtschaftliche Maschinen zu 

berücksichtigen ist. Die wesentlichen Störwirkungen gehen von den umliegenden Straßen aus, wenngleich diese auf-

grund deren Verkehrsbelastung nicht erheblich sind. Auch die Wirkungen der bereits vorhandenen umliegenden Bebau-

ung sind zu betrachten. Trotz dieser vorhandenen Störwirkungen muss davon ausgegangen werden, dass durch die 

Realisierung des Vorhabens, hier die Entwicklung von Wohnbauflächen, die akustischen und optischen Wirkungen vo-

raussichtlich gesteigert werden. Diese Zunahme von Störwirkungen ist vor allem innerhalb des Geltungsbereiches abzu-

sehen, auch in den angrenzenden Bebauungsstrukturen ist eine Zunahme von akustischen und optischen Störwirkungen 

nicht auszuschließen. 

 

Zu einer wesentlichen Steigerung der optischen Störwirkungen könnte der betriebsbedingte Einsatz von künstlichem Licht 

führen. Je nach Art, Intensität, Dauer und Lichtspektrum könnte die Beleuchtung von Wohngebäuden und Verkehrswegen 

zu Anlockwirkungen auf Wirbellose, Amphibien und Vogelarten führen sowie zu einem Meideverhalten bei Fledermäusen. 

Dadurch sind wiederum Störungen vorstellbar, die sich in Irritationen und Fehlorientierungen, der Aufgabe von Teillebens-

räumen bis hin zur unmittelbaren Gefährdung äußern können. 

 

Auswirkungen auf Lebensraumvernetzung und -verbund 

Beeinträchtigung von Vernetzungs- und Verbundbeziehungen treten z.B. auf, wenn funktionale Zusammenhänge von 

Lebensräumen gestört werden (z.B. Trennung von Brut- und Nahrungsräumen einer Tierart, Verlust wichtiger Teilhabita-

te, z.B. Nahrungsräume), wenn Tierwanderwege unterbrochen oder miteinander in Kontakt stehende Teilpopulationen 

durch ein Vorhaben voneinander getrennt werden (Barriereeffekte). Dies kann z.B. Fledermausarten betreffen, etwa wenn 

Eingriffe in Leitstrukturen für Flüge zwischen Quartieren und Nahrungsgebieten erfolgen oder auch Amphibien, wenn 

Teilhabitate (z.B. Landlebensräume im Umfeld von Gewässern) oder Wanderkorridore durch Barrieren unterbrochen 

werden. 

 

Im vorliegenden Fall ist keine Zerschneidungswirkung für Fledermausarten anzunehmen. Für nicht flugfähige Arten könn-

te die Bebauung der aktuell barrierefreien Flächen zu einer erheblichen Barrierewirkung führen, allerdings nur, wenn 

diese Arten den Vorhabenbereich auf der Wanderung zwischen Teilhabitaten kreuzen müssten.  

 

Unmittelbare Gefährdung von Individuen  

Eine unmittelbare Gefährdung von Individuen geschützter Arten könnte auch betriebsbedingt eintreten, etwa im Zusam-

menhang mit der verstärkten Frequentierung von Zuwegungen durch Kfz. Mögliche Betroffenheiten könnten diesbezüg-

lich für Arten mit bodengebundener Lebensweise (z.B. Amphibien, Reptilien) entstehen. Für flugfähige Arten wie Vögel 

und Fledermäuse besteht in der Regel bei geringen Fahrgeschwindigkeiten (unter 50 km/h) kein nennenswertes Konflikt-

potential.  
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Als weitere mögliche Wirkung ist eine potentielle Gefährdung von Vogelarten anzusehen, die durch Kollisionen von Indivi-

duen mit großflächigen Glaselementen an Gebäuden entstehen können. Das Risiko des Vogelschlags, der für die Tiere 

oft tödlich endet, wird vor allem hervorgerufen, wenn Scheiben „durchfliegbar“ wirken oder sich Gehölzbestände darin 

spiegeln. Die unmittelbare Gefährdung durch Vogelschlag kann aber ggf. durch entsprechende Maßnahmen vermieden 

bzw. erheblich gemindert werden. 

 
7.3.11. Emissionen 

Angaben über Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 

sowie der Verursachung von Belästigungen können im Rahmen dieses Bebauungsplanes nicht gemacht werden, da es 

sich hier um einen Angebotsplan handelt, der Wohnbebauung realisiert. Diese sind in der Betriebsphase jedoch wohnge-

bietstypisch und gehen nicht erheblich über das ortsübliche Maß hinaus. 

 
7.3.12. Abfall 

Angaben über Art und Menge der erzeugten Abfälle, beziehungsweise ihrer Beseitigung und Verwertung, können im 

Rahmen dieses Bebauungsplanes nicht gemacht werden, da es sich hier um einen Angebotsplan handelt, der Wohnbe-

bauung realisiert. Der anfallende Abfall ist ordnungsgemäß zu entsorgen. 

 
7.3.13. Risiken 

Risiken (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) für die menschliche Gesundheit, für die Umwelt und / oder für das 

kulturelle Erbe können im Rahmen dieses Bebauungsplanes ausgeschlossen werden, wenn bei der Realisierung und 

dem anschließenden Betrieb der zukünftigen Nutzungen die einschlägigen Gesetze, Normen, Verordnungen und Richtli-

nien eingehalten werden.  

 

Da es sich um einen Angebotsplan für die Realisierung von Wohnbebauung handelt, können keine Aussagen zu einer 

möglichen Kumulierung mit den Auswirkungen auf Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger 

bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die 

Nutzung von natürlichen Ressourcen, der Auswirkungen der zukünftigen Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und 

Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klima-

wandels gemacht werden. Ebenso können keine Aussagen auf die direkten und die etwaigen indirekten, sekundären, 

kumulativen, grenzüberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie 

positiven und negativen Auswirkungen der zukünftigen Vorhaben beschrieben werden.  

 
7.3.14. Erneuerbare Energien 

Die Energieeffizienz wird bei Neubauten durch Einhaltung der entsprechenden rechtlichen Vorschriften sichergestellt. 

Eine Nutzung erneuerbarer Energien ist auf privater Basis möglich. 

 

7.4. Entwicklungsprognose des Umweltzustandes 

7.4.1. Bei der Durchführung der Planung 

Mit der Durchführung der Planung werden die bisher landwirtschaftlich, genutzten Flächen im Plangebiet in Anspruch 

genommen und einer Wohnnutzung zugeführt. Mit der Realisierung der Planung soll dem Bedarf nach Wohnbauflächen in 

Wegberg Rechnung getragen werden. Mit der Festsetzung des Vorhabens soll ein zusätzliches Angebot an Wohnbauflä-

chen über die Aufstellung eines Bebauungsplanes planungsrechtlich gesichert werden. Die städtebaulichen Ziele des 

Bebauungsplanes lassen sich aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes ableiten. Der Flächennutzungsplan der 

Stadt Wegberg zeigt im Plangebiet „Wohnbauflächen“ auf. 
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Mit dem Bebauungsplan soll die Erschließung von Wohnbauflächen zur Deckung des örtlichen Bedarfes erreicht werden. 

Die Realisierung trägt zur Sicherung und Weiterentwicklung des Wegberger Ortsteils Arsbeck bei. Gleichzeitig können mit 

der Planung Synergieeffekte erzeugt werden, da auf bereits vorhandene Infrastruktur (u.a. Straßennetz im Umfeld, Nah-

versorger) zurückgegriffen werden kann. Für eine geordnete städtebauliche Entwicklung soll der Bebauungsplan aufge-

stellt werden und ein begrüntes Wohngebiet planungsrechtlich sichern. 

 

Die Planung führt insgesamt zu einer Erhöhung der Verkehrsbelastung für die umliegenden überörtlichen Straßen. Das 

überörtliche Straßennetz ist ausreichend leistungsfähig, um die zusätzlichen Verkehre aufzunehmen. Durch die Realisie-

rung der Planung werden keine unzumutbaren Lärm-, Luft-, Schadstoff und Geruchsimmissionen auf die benachbarten 

schutzwürdigen Bauflächen erzeugt. Gleichzeitig wird mit dem Bebauungsplanverfahren ein Eingriff in den Naturhaushalt 

erzeugt. Es wird in bestehende Freiflächen eingegriffen, die gegenwärtig größtenteils landwirtschaftlich genutzt werden.  

 

Mit der Erarbeitung eines landschaftspflegerischen Fachbeitrages soll im weiteren Verfahren eine Eingriffs- und Aus-

gleichsbilanzierung erarbeitet werden. Der landschaftspflegerische Fachbeitrag enthält Regelung zu den Kompensations-

erfordernissen für den geplanten Eingriff. Gleichzeitig ist im weiteren Verfahren eine ASP II erforderlich. Die ASP II wird 

zwischen März und Juli 2020 erarbeitet. 

 

7.4.2. Nullvariante 

Bei Prüfung der sogenannten "Nullvariante" sind die umweltbezogenen Auswirkungen bei Unterbleiben der Planung ab-

zuschätzen, d. h. bei dieser Variante würde auf die Bereitstellung neuer Wohnbauflächen im Wegberger Ortsteil Arsbeck 

verzichtet werden. Bei einer Nichtdurchführung der Planung würden die Flächen des Plangebietes weiterhin einer in Tei-

len freien, naturbelassenen Vegetation bzw. der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen. Die zuvor beschrie-

benen Eingriffe in die Umwelt (u.a. Inanspruchnahme von Böden und Freiflächen, Veränderung Landschaftsbild, Zunah-

me der Lärm- und Verkehrsbelastung) würden unterbleiben. 

 

Gleichzeitig würde dem Vorteil, dass bestehende Infrastruktur im Umfeld des Plangebietes genutzt werden kann, nicht 

entsprochen. Dazu zählen beispielsweise das umliegende Straßennetz oder soziale und kulturelle Einrichtungen im Weg-

berger Ortsteil Arsbeck. Potentielle Synergieeffekte würden dadurch nicht erzeugt. Gleichzeitig würde ohne die Realisie-

rung des Vorhabens der Bedarf nach Wohnbauflächen nicht gedeckt. Auch würde den Darstellungen des Flächennut-

zungsplanes der Stadt Wegberg nicht entsprochen. 

 

Die Stadt Wegberg, und hierbei insbesondere der Ortsteil Arsbeck, soll laut Stadtentwicklungsplanung dem Bedarf ent-

sprechend entwickelt werden, um genügend Wohnbauflächen zu generieren und jungen Familien in Wegberg Ansied-

lungspotential zu bieten. Ohne die Umsetzung des Bebauungsplanes ist dieses Ziel in Arsbeck im Bereich des Plangebie-

tes nicht möglich. 

 

7.4.3. Alternativprüfung / wesentliche Gründe für die getroffene Wahl 

Das Ziel der Stadt Wegberg, im Bereich des Plangebietes Wohnbauflächen zu entwickeln, entspricht den Darstellungen 

des Flächennutzungsplanes. Das verbindliche Bauleitplanverfahren erfüllt damit das Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 

BauGB. Die Ziele des Bebauungsplanes III-4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan lassen sich aus der Dar-

stellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wegberg ableiten.  

 

Die Realisierung des Vorhabens ist eine Fortführung und Ergänzung der umgebenden Wohnbebauung. Die Erschließung 

des Plangebietes ist durch das vorhandene Straßennetz gesichert. Mit der Entwicklung der in Rede stehenden Fläche 

werden folgende städtebauliche Ziele verfolgt: 
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 Erschließung von Wohnbauflächen zur Deckung des örtlichen Bedarfes, 

 Sicherung und Weiterentwicklung des Wegberger Ortsteils Arsbeck, 

 Nutzung von Synergieeffekten durch bestehende Infrastruktur (bspw. Straßen, Nahversorgung), 

 Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, 

 Entwicklung von Innenbereichsflächen und Schutz von Außenbereichsflächen, 

 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden, 

 Regelung der Kompensationserfordernisse für den geplanten Eingriff. 

 

Die Ziele der Bauleitplanung entsprechen damit den landesplanerischen Vorgaben, den Außenbereich zu schonen und 

den Innenbereich zu beanspruchen und zu entwickeln. Da die Flächen des Plangebietes zur Entwicklung von Wohnbe-

bauung vorgesehen und aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Wegberg entwickelbar sind, wurden anderweitige Pla-

nungsmöglichkeiten nicht verfolgt.  

 
7.5. Grundlagen 

Als Grundlage der Beschreibung der Umweltbelange dienen die gesetzlichen Vorgaben der §§ 2 und 2a BauGB. Die 

Beschreibung der Umweltbelange wird in die Begründung zum Bebauungsplan eingearbeitet. Im Rahmen der Bearbei-

tung wurden außerdem folgende Fachgutachten erstellt, deren Ergebnisse im Bericht zu den Umweltbelangen mit be-

rücksichtigt wurden: 

 

 Fachbeitrag zur Artenschutzprüfung (ASP Stufe I) „Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Aufstellung des Be-

bauungsplanes III-4C, Arsbeck - Auf dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan, Stadt Wegberg“, Büro raskin Umweltpla-

nung und Umweltberatung GbR, Stand 29.07.2019 

 FFH-Verträglichkeitsvorprüfung (FFH-VP Stufe I) zur Aufstellung des Bebauungsplanes III-4C, Arsbeck - Auf 

dem Kamp, 3. Teilbebauungsplan, Stadt Wegberg“, Büro raskin Umweltplanung und Umweltberatung GbR, 

Stand 15.08.2019 

 Geotechnischer Bericht über die Boden- und Wasserverhältnisse, Prof. Dr. Ing. H. Dieler + Partner GmbH, Stand 

19.01.2004 

 
7.6. Monitoring 

Nachteilige erhebliche Umweltauswirkungen, die unvorhergesehen erst nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes bekannt 

werden und die deshalb nicht Gegenstand der Umweltprüfung und der Abwägung sein konnten, können, da die Stadt 

Wegberg derzeit kein eigenständiges Umweltüberwachungs- und Beobachtungssystem betreibt, nicht permanent über-

wacht und erfasst werden. Die Stadt Wegberg ist in diesem Zusammenhang auf Informationen der Fachbehörden bzw. 

der Bürger/-innen über nachteilige Umweltauswirkungen angewiesen. 

 
7.7. Allgemein verständliche Zusammenfassung  

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 
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8. Plandaten 
Die Plandaten beziehen sich auf den Bebauungsplan (Stand Vorentwurf, April 2020). 

 

Nutzung Größe in m² (ca.) 

Plangebiet 40.348 m² 

 davon Flächen für Allgemeine Wohngebiete (WA 1 - WA 11) 32.528 m² 

  davon überbaubare Grundstücksfläche 14.141 m² 

  davon Pflanzgebot (PG)  174 m² 

 davon öffentliche Verkehrsfläche 7.215 m² 

  Straßenverkehrsfläche 6.830 m² 

  Fuß- und Radwege 385 m² 

 davon öffentliche Grünfläche 605 m² 

 


